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1. Einleitung 

Bei Planaufstellungs- und Genehmigungsverfahren von Windenergieanlagen sind sowohl für die Betei-

ligten als auch für interessierte Dritte die in diesem Zusammenhang erhobenen Umweltinformationen 

von entscheidendem Interesse. Anhand von Umweltinformationen ist es möglich, sich eine solide Tatsa-

chengrundlage im Rahmen von Verwaltungsverfahren zu verschaffen und sich auf dieser Basis ggf. 

auch zu beteiligen. Umweltinformationen setzen sich dabei aus einer Vielzahl an Daten über den Zu-

stand von Luft, Atmosphäre, Wasser, Boden, Landschaft und natürlichen Lebensräumen wie auch In-

formationen zu Lärm, Energie oder Stoffen zusammen. Aber auch Pläne und Programme, die sich tat-

sächlich oder eventuell auf die Umwelt auswirken sowie die Umsetzung von Umweltrecht oder Kosten-

Nutzen-Analysen von Umweltprojekten sind vom Begriff der Umweltinformation umfasst.1  

Der Zugang zu Umweltinformationen wird auf Bundesebene durch das Umweltinformationsgesetz 

(UIG)2 ermöglicht. Es dient der Umsetzung der Umweltinformationsrichtlinie der Europäischen Union 

(UIRL)3 und auch der Aarhuskonvention4. Diesen Vorschriften liegt der Gedanke zugrunde, dass der Öf-

fentlichkeitszugang zu Umweltinformationen das Umweltbewusstsein, den freien Meinungsaustausch, 

die Teilnahme an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Umweltfragen fördert.5 Auf diesem Weg 

soll der Umweltschutz verbessert werden.  

Der Erlass des UIG stellte in Deutschland einen Paradigmenwechsel zu dem bisher bestehenden 

Grundsatz der beschränkten Aktenöffentlichkeit dar. Nach diesem konnten bislang nur diejenigen 

Bürger Einsicht in Verwaltungsvorgänge und Akten nehmen, die Beteiligte oder Betroffene eines 

entsprechenden Verwaltungs- oder Gerichtsverfahrens waren.6 Seit der Schaffung des UIG im Jahr 

1994 haben nicht nur der Gesetzgeber, sondern auch Rechtsprechung, Literatur und Praxis die damit 

verbundenen Rechtsfragen ausdifferenziert und maßgeblich geprägt. Dennoch gibt es weiterhin eine 

Vielzahl an Fragestellungen, die sich aus der Anwendung dieses Gesetzes ergeben. 

Das vorliegende Papier soll einen praxisorientierten Überblick über den Themenkreis der Umweltinfor-

mation geben. Anhand der Auseinandersetzung mit der aktuellen Rechtsprechung soll dargestellt wer-

den, was Umweltinformationen sind, welche Voraussetzungen an das Zurverfügungstellen geknüpft 

sind und wie einem Informationsbegehren entsprochen werden kann. Es sollen jedoch gleichzeitig 

auch die Grenzen und Problemstellungen beleuchtet werden, die mit einem Umweltinformationsan-

spruch verbunden sind. Insofern kann das vorliegende Hintergrundpapier nicht nur eventuellen Antrag-

stellern und Beteiligte im Genehmigungsprozess, sondern auch informationspflichtigen Behörden hilf-

reiche Hinweise im praktischen Umgang mit Umweltinformationen geben. 

  

                                                      

1 Bundesumweltministerium, Kurzinfo Umweltinformation – Worum geht es?. 
2 Umweltinformationsgesetz (UIG), v. 27.10.2014, BGBl. I, S. 1643. 
3 Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, v. 28.1.2003 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umwelt-

informationen und zur Aufhebung der Richtlinie 90/313/EWG des Rates (Umweltinformationsrichtlinie). 
4 Übereinkommen über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang 
zu Gerichten in Umweltangelegenheiten (Aarhus-Konvention). 
5 BT-Drs. 15/3406, S. 1. 
6 Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 42 f. 

https://www.bmu.de/themen/bildung-beteiligung/umweltinformation/umweltinformation-worum-geht-es/
https://www.gesetze-im-internet.de/uig_2005/UIG.pdf
https://www.bmu.de/fileadmin/bmu-import/files/pdfs/allgemein/application/pdf/ui_richtlinie.pdf
https://www.bmu.de/fileadmin/bmu-import/files/pdfs/allgemein/application/pdf/aarhus.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/034/1503406.pdf
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2. Gesetzliche Grundlagen der Umweltinformationen 

Der Zugang zu Umweltinformationen wird auf Bundesebene durch das Umweltinformationsgesetz ge-

regelt. Darüber hinaus verfügen mittlerweile auch die verschiedenen Bundesländer über eigene Umwel-

tinformationsgesetze und differenzieren die Anwendung von Umweltinformationen weiter aus. 

2.1 Umweltinformationsgesetz des Bundes und weitere bundesgesetzliche 
Informationsrechte 

Das UIG regelt den Zugang zu Informationen von Bundesbehörden im Hinblick auf Umweltinformationen.  

In Abgrenzung zu anderen Informationsrechten, ist der Anwendungsbereich des UIG auf Umweltinfor-

mationen beschränkt. Das UIG ist jedoch nicht abschließend, sofern andere Gesetze einen darüberhin-

ausgehenden Schutz bzw. Informationsanspruch gewähren. Insbesondere schließen sich etwaige Infor-

mationsansprüche gegenseitig nicht aus (§ 3 Abs. 1 Satz 3 UIG). 7 Das UIG ist nur soweit abschließend, 

als Einschränkungen und Ablehnungsgründe dazu führen, dass diese Informationen nicht auf der 

Grundlage anderer nationaler Vorschriften begehrt werden können.8 

Das Informationsfreiheitsgesetz9 (IFG) regelt auf bundesgesetzlicher Ebene einen voraussetzungslosen 

Rechtsanspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen von Bundesbehörden. Das IFG ist eine sachge-

bietsübergreifende Regelung, die hinter dem Anwendungsbereich des UIG zurücktritt, sofern dieses 

einschlägig ist, § 1 Abs. 3 IFG. Das bedeutet in der Praxis, dass bei Nicht-Vorliegen von Umweltinforma-

tionen von Amts wegen ein Informationsanspruch nach dem IFG geprüft werden muss. Auf diesem 

Weg wird dem europarechtlich intendierten, weiten Informationsanspruch entsprochen.10 

Nach § 29 Verwaltungsverfahrensgesetz11 (VwVfG) steht lediglich Verfahrensbeteiligten (§ 13 VwVfG) 

ein Informationsanspruch zu, soweit dies zur Geltendmachung oder Verteidigung ihrer rechtlichen Inte-

ressen erforderlich ist. Das UIG und VwVfG sind dementsprechend aufgrund ihrer unterschiedlichen 

Anwendungsbereiche nebeneinander anwendbar.12  

Daneben finden sich in einzelnen Gesetzen punktuelle Informationsansprüche, wie beispielsweise § 10 

Abs. 3 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) i.V.m. §§ 8  ff. 9. BImSchV, § 9 Abs. 3 Umweltver-

träglichkeitsgesetz (UVPG), § 4a Baugesetzbuch (BauGB), § 73 Abs. 3 VwVfG, § 63 Bundesnaturschutz-

gesetz (BNatSchG).13. Ansprüche können sich zudem unmittelbar aus dem Grundgesetz ergeben.14  

 

 

                                                      

7 BT-Drs. 15/3406, S. 15. 
8 BVerwG, Beschl. v. 30.4.2009 – 7 C 17.08, Rn. 13. 
9 Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes (Informationsfreiheitsgesetz), v. 5.9.2005 (BGBl. I S. 2722). 
10 Stollwerck, Das Umweltinformationsgesetz – ein praxisorientierter Streifzug, LKV 2016, 538 (539). 
11 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) v. 23.1.2003 (BGBl. I S. 102). 
12 VG Trier, Beschl. v. 4.12.2008 - 5 L 757/08, II. 2; Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 3, Rn. 29. 
13 Andere Vorschriften sind u.a.: §§ 8 bis 10 Umwelthaftungsgesetz, § 35 Gentechnikgesetz, § 63 Abs. 4 Satz 1 Bundesbergge-
setz, §§ 4  ff. Atomrechtliche Verfahrensverordnung, §§ 97  ff. Insolvenzordnung). 
14 BVerwG, Urt. v. 2.7.2003 - 3 C 46/02, II. 1. b).  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/034/1503406.pdf
https://www.bverwg.de/300409B7C17.08.0
https://www.gesetze-im-internet.de/ifg/IFG.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/VwVfG.pdf
https://www.jusmeum.de/urteil/vg_trier/4465d91a22a6481562df7f62542cc855bb3df60bdde30f8a933718bc3735c3f7
https://www.bverwg.de/020703U3C46.02.0


6  |  Zugang zu Umweltinformationen 

 

 

2.2 Umweltinformationsgesetze der Länder 

Auch auf landesgesetzlicher Ebene finden sich Gesetze, welche den Informationszugang zu 

Landesbehörden regeln (Baden-Württemberg15, Bayern16, Berlin17, Brandenburg18, Bremen19, 

Hamburg20, Hessen21, Mecklenburg-Vorpommern22, Niedersachsen23, Nordrhein-Westfalen24, 

Rheinland-Pfalz25, Saarland26, Sachsen27, Sachsen-Anhalt28, Schleswig-Holstein29 und Thüringen30). Die 

Vorschriften sind teilweise unterschiedlich ausgestaltet. Sie divergieren von direkten Verweisen auf das 

UIG, über leichte Modifikationen bis hin zu eigenständigen Gesetzen. Zu beachten ist, dass die 

landesrechtliche Ausgestaltung nicht der Revision durch das Bundesverwaltungsgericht zugänglich ist; 

das gilt insbesondere auch bei einer entsprechenden Verweisung auf das Bundesrecht. Das bedeutet in 

der praktischen Umsetzung, dass nur das jeweilige Oberverwaltungsgericht letztinstanzlich über 

Rechtsfragen hinsichtlich der UIG der Länder entscheidet; nicht jedoch das Bundesverwaltungsgericht.31 

Diese Gesetze sind nur ausnahmsweise der Revision zugänglich, sofern sich die Rechtsfragen auf die 

grundsätzliche Auslegung und Anwendung der Umweltinformationsrichtlinie beziehen.32 

3. Voraussetzungen eines Anspruchs auf Umweltinformationen 

§ 3 Abs. 1 S. 1 UIG besagt: 

»Jede Person hat nach Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch auf freien Zugang zu Umweltinformatio-

nen, über die eine informationspflichtige Stelle im Sinne des § 2 Absatz 1 verfügt, ohne ein rechtliches 

Interesse darlegen zu müssen.« 

Damit statuiert § 3 Abs. 1 UIG einen generell voraussetzungslosen Zugang zu Umweltinformationen 

und stellt auf diese Weise die zentrale Norm des UIG dar. 

3.1 Umweltinformationen im Sinne des § 2 Abs. 3 UIG 

Zunächst stellt sich die Frage, bei welchen Informationen es sich überhaupt um Umweltinformationen 

handelt. Die Informationen sind in § 2 Abs. 3 UIG umschrieben. Die Norm führt die einzelnen Kompo-

nenten auf, bei denen es sich um Umweltinformationen handeln kann. Die begriffliche Definition ist 

nahe an der UIRL ausgerichtet und insgesamt weit zu verstehen. Insofern ist nahezu jede Information 

mit Umweltbezug erfasst.33 Falls Umweltinformationen nicht eindeutig von anderen Informationen 

trennbar sind, führt dies nicht dazu, dass die Informationen vollständig verweigert werden dürfen. Es 

genügt vielmehr sowohl ein mittelbarer als auch ein unmittelbarer Umweltbezug. Auf diesem Weg 

                                                      

15 Landesumweltinformationsgesetz Baden-Württemberg (LUIG), v. 7.3.2006, GBl. S. 50. 
16 Bayerisches Umweltinformationsgesetz (BayUIG), v. 8.12.2006, GVBl. S. 933. 
17 § 18a Gesetz zur Förderung der Informationsfreiheit im Land Berlin (Berliner Informationsfreiheitsgesetz – IFG), v. 15.10.1999. 
18 Umweltinformationsgesetz für das Land Brandenburg (BbgUIG) v. 26.3.2007, GVOBl. I S. 74. 
19 Umweltinformationsgesetz Bremen (BremUIG) v. 15.11.2005, GBl. S. 573. 
20 Gesetz über den Zugang zu Umweltinformationen in Hamburg (HmbUIG) v. 4.11.2005, GVBl. S. 441. 
21 Hessisches Umweltinformationsgesetz (HUIG) v. 14.12.2006, GVBl. I S. 659. 
22 Landes-Umweltinformationsgesetz (LUIG M-V) v. 14.7.2006, GVOBl. S. 568. 
23 Niedersächsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG) v. 7.12.2006, GVBl. S. 580. 
24 Umweltinformationsgesetz Nordrhein-Westfalen (UIG NRW) v. 29. 3.2007, GVBl. S. 142. 
25 Landesumweltinformationsgesetz Rheinland-Pfalz (LUIG) v. 19. 10.2005 (GVBl. S. 484). 
26 Saarländisches Umweltinformationsgesetz (SUIG) v. 12. 9.2007 (ABl. S. 2026). 
27 Sächsisches Umweltinformationsgesetz (SächsUIG) v. 1. 6.2006 (GVBl. S. 146). 
28 Umweltinformationsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (UIG LSA) v. 14. 2.2006 (GVBl. S. 32). 
29 Umweltinformationsgesetz für das Land Schleswig-Holstein (UIG-SH) v. 2.3.2007 (GVBl. S. 132). 
30 Thüringer Umweltinformationsgesetz (ThürUIG) v. 10.10.2006 (GVBl. S. 513). 
31 BVerwG, Beschl. v. 2.7.2009 - 7 B 9/09, Rn 5 ff.  
32 BVerwG, Beschl. v. 1.11.2007 - 7 B 37.07, Rn. 11 f., BVerwG, Urt. v. 26.9.2019 - 7 C 1.18, Rn. 14. 
33 BVerwG, Urt. v. 21.2.2008 - 4 C 13.07, Rn. 11 ff.  

https://www.umwelt-online.de/recht/allgemei/laender/bw/uig.htm
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayUIG?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.berlin.de/senuvk/service/gesetzestexte/de/download/umwelt/ifg_mit_ui.pdf
https://bravors.brandenburg.de/gesetze/bbguig_2015
http://www.umweltinformationsrecht.de/media/content/files/landesrecht-neu/BremUIG.pdf
http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-UIGHArahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ger73173.pdf
http://www.umweltinformationsrecht.de/media/content/files/LUIG_MV.pdf
http://www.nds-voris.de/jportal/portal/t/1npk/page/bsvorisprod.psml?doc.hl=1&doc.id=jlr-UIGNDrahmen%3Ajuris-lr00&documentnumber=1&numberofresults=9&showdoccase=1&doc.part=X&paramfromHL=true
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?xid=2910094,1
http://www.umweltinformationsrecht.de/media/content/files/RLPf_LUIG.pdf
http://sl.juris.de/cgi-bin/landesrecht.py?d=http://sl.juris.de/sl/gesamt/UmwInfG_SL.htm
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/1471-Saechsisches-Umweltinformationsgesetz
http://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/jportal/?quelle=jlink&query=UIG+ST&psml=bssahprod.psml&max=true&aiz=true
https://www.umwelt-online.de/recht/allgemei/laender/sh/uig_ges.htm
http://landesrecht.thueringen.de/jportal/?quelle=jlink&query=UIG+TH&psml=bsthueprod.psml&max=true&aiz=true
https://www.bverwg.de/020709B7B9.09.0
https://www.bverwg.de/011107B7B37.07.0
https://www.bverwg.de/260919U7C1.18.0
https://www.bverwg.de/260919U7C1.18.0
https://www.bverwg.de/210208U4C13.07.0
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kann dem weiten Anwendungsbereich des UIG entsprochen werden. Sofern sich der Umweltbezug 

nicht offensichtlich ergibt, ist der Antragsteller hingegen gehalten diesen nachzuweisen34  

Umweltinformationen sind nach § 2 Abs. 3 UIG, unabhängig von der Art ihrer Speicherung, alle Da-

ten über den Zustand von Umweltbestandteilen, Umweltfaktoren und Daten über Maßnahmen oder 

Tätigkeiten, Berichte über die Umsetzung des Umweltrechts, Kosten-Nutzen-Analysen und den Zustand 

der menschlichen Gesundheit und Sicherheit. Die genannten Daten werden im Einzelnen näher um-

schrieben.  

Der Zustand von Umweltbestandteilen (§ 2 Abs. 3 Nr. 1 UIG) umfasst alle erdenklichen Umweltgü-

ter wie bspw. Luft, Atmosphäre, Wasser, Boden, Landschaft, Feuchtgebiete, Küsten- und Meeresge-

biete, die Artenvielfalt und ihre Bestandteile. Der Begriff ist nicht abschließend zu verstehen; es genügt 

ein gewisser Umweltbezug.35 So schließt die weite Begrifflichkeit beispielsweise auch den Komplex der 

Sicherung der Biodiversität ein. Der Zustand beschreibt grundsätzlich die gegenwärtige Beschaffenheit 

der Umwelt. Es können jedoch auch abgeschlossene Lebenssachverhalte für die Beurteilung erforder-

lich sein. Insofern sind nicht nur die aktuellen Auswirkungen zu beurteilen.36  

Umweltfaktoren (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 UIG) sind alle messbaren Einflüsse, die sich auf Umweltbestandteile 

auswirken oder potentiell auswirken können. So sind beispielhaft Stoffe, Energie, Lärm und Strahlung, 

Abfälle aller Art sowie Emissionen, Ableitungen und sonstige Freisetzungen von Stoffen in die Umwelt 

von der Norm umfasst.37 

Nach § 2 Abs. 3 Nr. 3 UIG sind Umweltinformationen auch Daten über Maßnahmen oder Tätigkei-

ten, die sich auf Umweltbestandteile auswirken oder den Schutz von Umweltbestandteilen bezwecken. 

Tätigkeiten und Maßnahmen sollen nach dem weiten Normverständnis jegliche die Umwelt beeinträch-

tigende menschliche Aktivitäten erfassen.38 Das beinhaltet insbesondere auch abgeschlossene Tätigkei-

ten.39 Es sind unmittelbare, wie mittelbare Auswirkungen auf die Umwelt von der Norm erfasst.40  

Die Nennung der Berichte über die Umsetzung des Umweltrechts in § 2 Abs. 3 Nr. 4 UIG soll klarstel-

lende Funktion haben, da Berichte schon von anderen Ziffern erfasst sein können.41 So sind beispiels-

weise gutachtliche Stellungnahmen des Bundesamtes für Naturschutz sowohl von § 2 Abs. 3 Nr. 1 UIG, 

als auch von § 2 Abs. 3 Nr. 4 UIG erfasst.42 

§ 2 Abs. 3 Nr. 5 UIG nennt Kosten-Nutzen-Analysen oder sonstige wirtschaftliche Analysen und 

Annahmen, die einen Bezug zu Maßnahmen oder Tätigkeiten im Sinne der Nr. 3 aufweisen. Diese Ka-

tegorie unterstreicht die Relevanz von Wirtschaftsanalysen für Umweltfragen. Ökonomische Analysen 

haben teilweise einen großen Einfluss darauf, ob ein bestimmtes Projekt durchgeführt wird oder nicht. 

Aus diesem Grund ist es wichtig, die darin enthaltenen Überlegungen untersuchen zu können. Eben-

falls ist es von Bedeutung, die Annahmen zu analysieren, die der ökonomischen Modellierung von Um-

weltentscheidungen zugrunde liegen.43 Auch Kosten-Nutzen-Analysen oder sonstige wirtschaftliche 

Analysen und Annahmen, die zur Vorbereitung oder Durchführung von umweltrelevanten Maßnahmen 

verwendet werden, sind als Umweltinformationen zu verstehen. Damit sind auch Angaben, die die 

wirtschaftliche Realisierbarkeit einer umweltrelevanten Maßnahme betreffen umfasst.44  

                                                      

34 VGH Kassel, Urt. v. 20.3.2007 - 11 A 1999/07, S. 5; VGH Kassel, Beschl. v. 10.8.2016 – 5 A 687/16.Z, Rn. 6 f. 
35 VGH Kassel, Urt. v., 20.3.2007 - 11 A 1999/06, S. 5.  
36 OVG Koblenz, Urt. v. 2.6.2006 - 8 A 10267/06, Rn. 34 f.  
37 BR-Drs. 439/04, S. 2, 26 ff. 
38 EuGH, Urt. v. 17.6.1998 - C-321/96, Rn. 19 f.; BVerwG, Urt. v. 25.3.1999 - 7 C 21/98, S. 13. 
39 VG Minden, Beschl. v. 25.5.2005 - 11 K 32/05, Rn. 5. 
40 BVerwG, Urt. v. 21.2.2008 - 4 C 13/07, Rn. 13. 
41 BT-Drs. 15/3406, S. 15. 
42 VG Köln, Urt. v. 22.11.2007 - 13 K 4113/06, Rn. 20. 
43 The Aarhus Convention, An Implementation Guide, 2014, S. 54. 
44 BVerwG, Urt. v. 23.2.2017 - 7 C 31/15, Rn. 65; BVerwG, Urt. v. 21.2.2008 - 4 C 13/07, Rn. 3. 

https://www.lda.brandenburg.de/media_fast/5955/VGH_HE_11_A_1999_06.pdf
https://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE190029812
https://www.lda.brandenburg.de/media_fast/5955/VGH_HE_11_A_1999_06.pdf
http://www.landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/7qe/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&doc.id=MWRE060000287&doc.part=L
http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2004/0439-04.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=43940&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://www.lda.brandenburg.de/media_fast/5955/BVerwG_7_C_21_98.pdf
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/vg_minden/j2005/11_K_32_05beschluss20050525.html
https://www.bverwg.de/210208U4C13.07.0
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/034/1503406.pdf
https://openjur.de/u/124817.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/Publications/Aarhus_Implementation_Guide_interactive_eng.pdf
https://www.bverwg.de/230217U7C31.15.0
https://www.bverwg.de/210208U4C13.07.0
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Als Umweltinformationen werden gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 6 UIG auch Informationen über den Zustand 

der menschlichen Gesundheit und Sicherheit, der Bedingungen für menschliches Leben sowie Kul-

turstätten und Bauwerke genannt, soweit sie vom Zustand der in § 2 Abs. 3 Nr. 1 UIG genannten Um-

weltgüter oder durch die in § 2 Abs. 3 Nr. 2 und 3 UIG genannten Faktoren betroffen sind.45 

Das Wichtigste in Kürze 

 Die europarechtlichen Vorgaben intendieren ein hohes Schutzniveau. Insofern sind Umweltinfor-

mationen begrifflich weit zu verstehen. Es genügt schon ein entfernter Umweltbezug.  

 Das Informationsbegehren kann sich auch auf bereits abgeschlossene Vorgänge beziehen.  

 Irrelevant ist es, in welcher Form die Informationen vorhanden sind. 

3.2 Antragsberechtigter 

Nach § 3 Abs. 1 UIG kann »jede Person« Umweltinformationen begehren. Bedingt durch Art. 2 Nr. 5 

und 6 UIRL liegt diesem Begriff ein weites Verständnis der Anspruchsberechtigung zugrunde.  

Anspruchsberechtigt sind natürliche und juristische Personen des Privatrechts. Dies erfasst ebenso 

ausländische Personen des Privatrechts.46 Eine Selektion auf Zielsetzungen des Umweltschutzes ist vom 

Gesetz nicht vorgesehen, sodass gewerbliche Unternehmen ebenfalls dem § 3 Abs. 1 UIG unterfallen.47 

Gleiches gilt auch für Unternehmen und juristische Personen des Privatrechts, deren Anteile in staatli-

cher oder kommunaler Hand sind.48  

Ebenfalls von § 3 Abs. 1 UIG umfasst sind privatrechtliche und nicht rechtsfähige Vereinigungen 

wie bspw. der Ortsverband einer Partei49 oder auch Bürgerinitiativen, sofern sie über ein Mindestmaß 

an innerer Organisation verfügen. Darüber hinaus umfasst die Norm Kirchengemeindeverbände und 

Genossenschaften.50  

Uneinheitlich ist der Informationsanspruch juristischer Personen des öffentlichen Rechts. Ein Infor-

mationsanspruch von Gemeinden wird von der Rechtsprechung bejahrt, sofern es den Bereich der 

Selbstverwaltung betrifft: In diesem Fall ist das gemeindliche Informationsbedürfnis mit dem eines pri-

vatrechtlich organisierten »Jedermann« vergleichbar.51 Die Rechtsprechung dürfte ebenso auf verselb-

ständigte, grundrechtlich geschützte Verwaltungsträger wie bspw. Rundfunkanstalten und Universitä-

ten übertragbar sein. Diese sind aufgrund ihrer Aufgabenzuweisung damit vergleichbar.52 Auch Parla-

mentsfraktionen werden mit selbiger Begründung von der Rechtsprechung als anspruchsberechtigt an-

gesehen.53 Bei allen weiteren juristischen Personen ist dies wohl abzulehnen.54 Für sie gelten hinsicht-

lich Informationsansprüchen ggf. die allgemeinen Regeln der Amtshilfe (§ 5 Abs. 1 Nr. 3, 4 VwVfG). 

3.3 Informationspflichtige Stelle  

Informationspflichtige Stellen sind nach § 2 Abs. 1 UIG die Regierung und andere Stellen der öffentli-

chen Verwaltung (Nr. 1), natürliche oder juristische Personen des Privatrechts (Nr. 2), soweit sie öffentli-

che Aufgaben mit Außenwirkung in eigener Zuständigkeit und im eigenen Namen wahrnehmen.55 

                                                      

45 OVG Koblenz, Urt. v. 2.6.2006 - 8 A 10267/06, Rn. 31. 
46 BT-Drs. 15/3406, S. 15. 
47 BVerwG, Urt. v. 24.9.2009 - 7 C 2.09, Rn. 26. 
48 BVerwG, Urt. v. 21.2.2008 - 4 C 13/07, Rn. 28 f. 
49 BVerwG, Urt. v. 21.2.2008 - 4 C 13/07, Rn. 25 f. 
50 BVerwG, Urt. v. 21.2.2008 - 4 C 13/07, Rn. 20 ff.; OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 6.3.2014 – 12 B 19.12, Rn. 21. 
51 BVerwG, Urt. v. 23.2.2017 – 7 C 31/15, Rn. 34 ff.; VG Saarlouis, Beschl. v. 3.11.2008 - 5 L 873/08. 
52 Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 3, Rn. 7; Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 101. 
53 VGH München, Urt. v. 22.04.2016 – 5 BV 15.799, Rn. 21 ff. in Bezug auf einen Anspruch nach dem IFG. 
54 Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 101. 
55 Zur Definition von Verwaltung: BVerwG, Urt. v. 20.7.1984 - 7 C 28/83, Rn. 27. 

http://www.landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/7qe/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&doc.id=MWRE060000287&doc.part=L
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/034/1503406.pdf
https://www.bverwg.de/240909U7C2.09.0
https://www.bverwg.de/210208U4C13.07.0
https://www.bverwg.de/210208U4C13.07.0
https://www.bverwg.de/210208U4C13.07.0
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/279b/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE140000982&doc.part=L&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.bverwg.de/230217U7C31.15.0
http://www.rechtsprechung.saarland.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=sl&nr=2022
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2016-N-46004?hl=true&AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.jurion.de/urteile/bverwg/1984-07-20/bverwg-7-c-28_83/
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Diese Stellen verfügen über Umweltinformationen, wenn diese bei ihr vorhanden sind oder auch dann, 

wenn sie von anderer Stelle für sie bereitgehalten werden (§ 2 Abs. 4 Satz 1 UIG). Das „Bereithalten“ 

einer anderen Stelle (bspw. durch private Dritten) liegt vor, wenn eine im konkreten Fall nicht selbst in-

formationspflichtige Stelle Umweltinformationen aufbewahrt und die informationspflichtige Stelle hie-

rauf einen Übermittlungsanspruch hat (§ 2 Abs. 4 Satz 2 UIG). Dies trifft beispielsweise auf Messbe-

richte oder anderweitiger Protokollierungen von umweltrelevanten Daten im Rahmen einer Eigenkon-

trolle zu. Es zeigt sich insofern, dass die Definition des „Verfügens“ über Umweltinformationen nicht 

immer eindeutig ist. Entscheidend ist im Einzelfall jedoch das tatsächliche Vorhandensein von Informati-

onen und nicht ein spezifisches Aktenführungsrecht oder eine besondere Befugnis.56 

3.3.1 Stellen der öffentlichen Verwaltung 

Unter § 2 Abs. 1 Nr. 1 UIG fallen auch juristische Personen des öffentlichen Rechts wie Anstalten, Kör-

perschaften, Stiftungen57 sowie Beliehene58 als auch die Regierung, welche ausdrücklich aufgenommen 

ist. Die Pflicht besteht ebenfalls unabhängig von der jeweiligen Handlungsform, sodass hoheitliches 

und auch privatrechtliches Handeln der informationspflichtigen Stelle davon erfasst ist. Entscheidendes 

Merkmal ist damit weniger die Rechtsform, als die funktionale Zuordnung in den öffentlich-rechtlichen 

Funktionszusammenhang.59 

3.3.2 Privatrechtssubjekte 

§ 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG nennt auch natürliche oder juristische Personen des Privatrechts als informations-

pflichtigen Stellen, soweit sie öffentliche Aufgaben oder Dienstleistungen mit Umweltbezug wahrneh-

men. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass traditionell von Behörden wahrgenommene, umweltbezo-

gene Aufgaben im allgemeinen Interesse zunehmend durch Privatisierung und neue Dienstleistungsme-

thoden auf Stellen außerhalb des öffentlichen Sektors übertragen werden. Behörden sollten entspre-

chende Anträge nicht allein aus dem Grund ablehnen können, weil die Information nicht ihnen, son-

dern einer beauftragten Privatperson physisch vorliegt.60  

Das betrifft beispielweise Wasserwirtschafts- und Energieunternehmen, Flughafenbetreiber, die Deut-

sche Bahn und die Deutsche Telekom. In Deutschland sind davon vorrangig juristische Personen des Pri-

vatrechts betroffen, welche im Rahmen der Daseinsvorsorge öffentliche Aufgaben wahrnehmen oder 

öffentliche Dienstleistungen erbringen. Deren Tätigkeitsfeld steht im Zusammenhang mit der Umwelt 

und unterliegt zugleich der Kontrolle des Bundes oder einer unter der Aufsicht des Bundes stehenden 

juristischen Person des öffentlichen Rechts.61 Der Zusammenhang mit der Umwelt bestimmt sich je 

nach Auslegung des Einzelfalls. Die Anforderungen sind aber nicht zu hoch anzulegen. Vielmehr ge-

nügt es, wenn die Tätigkeit ihrer Art nach nicht nur beiläufig, sondern typischerweise Umweltbelange 

berührt.62 

3.3.3 Fehlende Informationspflicht 

Explizit vom Gesetzgeber ausgenommen sind die obersten Bundesbehörden, soweit sie im Rahmen der 

Gesetzgebung tätig werden, und Gerichte des Bundes, soweit sie nicht Aufgaben der öffentlichen Ver-

waltung wahrnehmen, § 2 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 a-b UIG.63 Dies dient dem Schutz einer ungehinderten 

                                                      

56 Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 95. 
57 VGH Mannheim, Urt. v. 25.11.2008 - 10 S 2702/06, Rn. 20.  
58 BT-Drs. 15/3406, S. 14. 
59 BVerwG, Urt. v. 18.10.2005 - 7 C 5.04, Rn. 20 ff.; EuGH, Urt. v. 26.6.2003 - C-233/00, Slg. 2003, I-6625, Rn. 41; EuGH, Urt. 
v. 19.12.2013, C-279/12, Rn. 47 ff. 
60 Europäische Kommission, KOM/2000/0402, Amtsblatt Nr. C 337 E v. 28/11/2000 S. 0156 – 0162, Erwägungsgrund 11 f. 
61 BVerwG, Urt. v. 23.2.2017 – 7 C 31.15, Rn. 40. 
62 BVerwG, Urt. v. 23.2.2017 – 7 C 31.15, Rn. 46 ff. 
63 Zu den Differenzierungen im Einzelfall: EuGH, Urt. v. 14.2.2012 – Rs. C–204/09. 

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&docid=JURE090047043&psml=bsbawueprod.psml&max=true&doc.part=L&doc.norm=all
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/034/1503406.pdf
https://www.bverwg.de/181005U7C5.04.0
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48452&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145904&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10167672
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.CE.2000.337.01.0156.01.DEU&toc=OJ:C:2000:337E:TOC
https://www.bverwg.de/230217U7C31.15.0
https://www.bverwg.de/230217U7C31.15.0
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119426&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
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Gesetzgebungsarbeit und den damit verbundenen politischen Gestaltungsprozess sowie der Unabhän-

gigkeit der Justiz. Nach Abschluss des Gesetzgebungsprozesses sind die Dokumente hingegen heraus-

zugeben. § 2 Abs. 1 Nr. 1 a UIG erfasst insofern oberste Bundesbehörden während, aber nicht mehr 

nach ihrer gesetzgeberischen Tätigkeit.64  

Gerichte unterfallen dem Ausschlussgrund des § 2 Abs. 1 Nr. 1 b UIG nur, wenn sie in gerichtlicher und 

nicht in verwalterischer Funktion tätig werden.65 Bei Verordnungen oder Satzungen handelt es sich 

nicht um formelle Gesetze, sodass sie nicht Teil der Gesetzgebung und diesbezügliche Informationen 

herausgabepflichtig sind.66 Bundestag und Bundesrat sind Staatsorgane, sofern sie Verwaltungstätig-

keit ausüben, können sie informationspflichtig sein.67 

Das Wichtigste in Kürze 

 Der Antragsberechtigung nach dem UIG liegt ein weites Verständnis zugrunde. Davon umfasst 

sind natürliche und juristische Personen des Privatrechts, privatrechtliche und nicht rechtsfähige 

Vereinigungen sowie juristische Personen des öffentlichen Rechts. 

 Die Eigenschaft als Anspruchsberechtigter kann nicht nur Stellen der öffentlichen Verwaltung,  

sondern auch Privatrechtssubjekten zukommen, sofern sie öffentliche Aufgaben oder Dienstleis-

tungen mit Umweltbezug wahrnehmen. 

 Von der Informationspflicht ausgenommen sein, können oberste Bundesbehörden und Gerichte 

des Bundes. 

3.4 Voraussetzungen der Antragstellung nach § 4 UIG 

Nach § 4 Abs. 1 UIG bedarf es für eine Informationserteilung der Antragstellung. Es handelt sich um 

ein Verwaltungsverfahren im Sinne des § 22 Satz 2 Nr. 2 VwVfG. Die §§ 3 – 7 UIG beinhalten spezial-

gesetzliche Regelungen; im Übrigen können jedoch die Vorschriften des VwVfG ergänzend herangezo-

gen werden.68 

3.4.1 Antragstellung 

Der Antrag bedarf keiner besonderen Form, da schon § 4 UIG keine dahingehenden Ansprüche statu-

iert. Damit kann ein Antrag schriftlich, mündlich und bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 3a 

VwVfG auch elektronisch gestellt werden. Zum Zwecke einer rechtssicheren Entscheidung und einer 

unzweideutigen Kommunikation mit der Behörde ist eine schriftliche oder textliche Antragstellung 

empfehlenswert.69 

Erforderlich ist jedoch, dass der Antrag hinreichend bestimmt formuliert wird (§ 4 Abs. 2 Satz 1 UIG). 

Mindestinhalt ist generell die Nennung von Name und Anschrift des Antragstellers, um seine Identifizie-

rung und damit überhaupt eine Bescheidung zu ermöglichen. Eine konkretere Bezeichnung des An-

tragsgegenstands ist dem Antragsteller teilweise ohne nähere Kenntnis des Akteninhalts gar nicht 

möglich. In diesem Fall genügt u. U. schon die Bezugnahme auf ein bestimmtes Verwaltungsverfahren. 

Die dahingehende Pflicht des Antragstellers wird durch seine Möglichkeiten und Zumutbarkeitserwä-

gungen begrenzt. Der Antragsteller ist dementsprechend nur zur Konkretisierung verpflichtet, sofern 

                                                      

64 BT-Drs. 18/1585, S. 8; EuGH, Urt. v. 14.2.2012, C-204/09, Rn. 52 ff. 
65 Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 107. 
66 EuGH, Urt. v. 14.2.2012, C-204/09, Rn. 34. 
67 Insbesondere mit Blick auf den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages: BVerwG, Urt. v. 25.6.2015 - 7 C 1.14, Rn. 14 ff. 
Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 107. 
68 Schrader, Aarhus-Handbuch 2018, § 1, Rn. 216; Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 4, Rn. 3. 
69 Schrader, Aarhus-Handbuch 2018, § 1, Rn. 218. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/015/1801585.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119426&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10168363
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119426&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10168363
https://www.bverwg.de/250615U7C1.14.0


Zugang zu Umweltinformationen  |  11 

 

 

ihm dies auch möglich ist.70 Dementsprechend ist es nicht die Menge an erfragten Informationen, wel-

che für die Bestimmtheit maßgeblich ist.71 Der Rechtsprechung nach genügt es, wenn sich ein Antrag 

in einem ersten Schritt darauf richtet, davon Kenntnis zu erlangen, welche Informationen vorliegen und 

erst in einem zweiten Schritt die Informationserteilung im Wege der Akteneinsicht oder Auskunftsertei-

lung begehrt wird.72  

Aufgrund welcher Angaben ein Antrag bestimmt ist, hängt stark vom Einzelfall und den gewünschten 

Informationen ab. Die informationspflichtige Stelle muss Art, Inhalt und Umfang der begehrten Infor-

mationen erkennen können. Der Angabe eines Grundes für die Beantragung bedarf es nicht; es kann 

aber ggf. der Bestimmtheit zuträglich sein.73 Eine genaue Begründung empfiehlt sich ebenso vor dem 

Hintergrund, dass Erwägungen, welche für eine Informationsherausgabe sprechen, in einer eventuellen 

späteren behördlichen Abwägung (Siehe Kapitel 5.1.3, 5.2.2) nur dann Berücksichtigung finden kön-

nen, wenn sie auch bekannt sind.  

3.4.2 Präzisierung des Antrags und Weiterleitung an eine andere Stelle  

Auch wenn ein Antrag nicht bestimmt genug ist, darf eine Behörde das Informationsbegehren nicht 

unmittelbar nach § 8 Abs. 2 Nr. 5 UIG ablehnen. Sie muss vielmehr ein auf Präzisierung des Antrags 

gerichtetes Zwischenverfahren (§ 4 Abs. 2 Satz 2 UIG) durchführen.74 Die informationspflichtige Stelle 

hat dem Antragsteller den Präzisierungsbedarf innerhalb eines Monats mitzuteilen, § 4 Abs. 2 Satz 2 

UIG. Dies kann sich verlängernd auf die einmonatige Informationserteilungsfrist (§ 3 Abs. 3 UIG) aus-

wirken, § 4 Abs. 2 Satz 3 UIG. Die Präzisierungsfrist muss angemessen sein und auf die konkretisie-

rungsbedürftigen Punkte hinweisen (§ 4 Abs. 2 Satz 3 UIG).  

Sofern die informationspflichtige Stelle nicht oder nur teilweise über die betreffenden Umweltinforma-

tionen verfügt, muss sie den Antrag weiterleiten und den Antragsteller darüber informieren, § 4 

Abs. 3 Satz 1, 2 UIG. Die informationspflichtige Stelle ist jedoch nicht verpflichtet, eventuelle Nachfor-

schungen anzustellen, wenn ihr die zuständige Stelle nicht bekannt ist.75  

Ist der Antragsteller mit einer Weiterleitung nicht einverstanden, kann er auf einer Informationsertei-

lung der ursprünglichen Behörde bestehen und dies eventuell mit Rechtsmitteln nach § 6 UIG überprü-

fen lassen. Dies kann u.U. jedoch zur Antragsablehnung wegen Unzulässigkeit (§ 24 Abs. 3 VwVfG) 

führen. Kommt der Antragsteller der Aufforderung zur Präzisierung nicht nach, kann die informations-

pflichtige Stelle den Antrag ebenfalls ablehnen (§ 5 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 5 UIG).  

Akzeptiert der Antragsteller demgegenüber den Hinweis und stellt einen neuen Antrag, kann darin 

eine konkludente, kostenfreie Rücknahme des ursprünglichen Antrags gesehen werden.76 

Das Wichtigste in Kürze 

 Ein Antrag muss hinreichend bestimmt sein. Wann dies der Fall ist, hängt stark vom Einzelfall ab. 

 Konkretisierungswünschen der Behörden muss innerhalb der gesetzten Frist nachgekommen    

oder über eine Verlängerung gesprochen werden. Andernfalls droht die Ablehnung des Antrags. 

 Eventuell ist eine Weiterleitung des Antrags an die zuständige Behörde erforderlich. 

                                                      

70 BVerwG, Beschl. v. 11.6.2019 – 6 A 2/17, Rn. 5 ff.; OVG Münster, Beschl. v. 27.6.2007 – 8 B 920/07; 9 f.; BVerwG, Urt. v. 

18.10.2005 - 7 C 5/04, Rn. 16 f.   
71 Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 156. 
72 BVerwG, Beschl. v. 11.6.2019 – 6 A 2/17, Rn. 5 ff. 
73 VG Karlsruhe, Urt. v. 26.9.2003 - 8 K 1553/01, S. 5 f. 
74 BVerwG, Beschl. v. 11.6.2019 – 6 A 2/17, Rn. 10. 
75 Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 4, Rn. 9 f.  
76 Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 4, Rn. 11 ff.  

https://www.bverwg.de/de/110619B6A2.17.0
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2007/8_B_920_07beschluss20070627.html
https://www.bverwg.de/181005U7C5.04.0
https://www.bverwg.de/de/110619B6A2.17.0
https://www.lda.brandenburg.de/media_fast/5955/VG_Karlsruhe_8_K_1553_01.pdf
https://www.bverwg.de/de/110619B6A2.17.0
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4. Modalitäten der Zugangserteilung 

Der Antragsteller hat bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 UIG einen Anspruch auf freien 

Zugang zu Umweltinformationen gegenüber der jeweils informationspflichtigen Stelle. Der konkrete 

Anspruchsinhalt und die Anspruchserfüllung sind in § 3 Abs. 1 bis 3 UIG geregelt. Auf die Erteilung der 

Informationen besteht grundsätzlich ein fester Anspruch. Dennoch ergeben sich hinsichtlich der Art der 

Zugangserteilung auf behördlicher Seite Spielräume.77 

4.1 Art der Informationserteilung 

Der Antragsteller kann Zugang zu Informationen auf verschiedene Art erlangen; so etwa durch Aus-

kunftserteilung, Gewährung von Akteneinsicht oder in sonstiger Weise. Sofern eine Zugangsgewäh-

rung auf sonstige Art genannt ist, sind davon z.B. Filme, Tonbänder und sonstige nicht papiergebun-

dene Medien erfasst.78 Wird Akteneinsicht begehrt, ist diese im Vergleich zur mündlichen oder formlo-

sen Auskunftserteilung als umfassender zu verstehen. Sie erfasst alle vorhandenen schriftlichen Unterla-

gen. Dem Antragsteller sollen das Lesen und Kopieren der Akten möglich sein; die Informationen müs-

sen dazu jedoch nicht zwingend herausgegeben werden.79 Sofern das UIG keine Sonderregelungen be-

inhaltet, ist es möglich, hinsichtlich Einzelheiten ergänzend auf die Regelung zur Akteneinsicht nach 

§ 29 VwVfG zurückzugreifen.80 

Die Zugangsgewährung soll »frei« erfolgen. Dies ist so zu verstehen, dass der Anspruch vorausset-

zungslos und insbesondere ohne Darlegung eines berechtigten Interesses erfolgen muss. Damit ist der 

Anspruchssteller nicht gehalten seine Motivation für den Antrag darzulegen. Dennoch kann die Darle-

gung des Interesses u.U. sinnvoll sein; so u.a. bei der Interessenabwägung im Rahmen der Ablehnungs-

gründe (Siehe Kapitel 5.1.3, 5.2.2).81  

Wird der Anspruch nach § 3 Abs. 1 UIG abgelehnt, ist § 44 a Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 

hier nicht anwendbar. Das bedeutet, dass die Ablehnung durch eine Behörde damit grundsätzlich sepa-

rat justiziabel ist.82 

4.2 Behördliches Ermessen bei der Zugangsart 

Die informationspflichtige Stelle kann ausweislich des Wortlautes von § 3 Abs. 2 Satz 1 UIG nach eige-

nem Ermessen die konkrete Zugangsart bestimmen. Das beinhaltet aber zugleich, dass die Behörde im 

Rahmen ihres Auswahlermessens einen möglichst umfassenden und effektiven Zugang gewähren muss.83 

Das Ermessen wird jedoch dann eingeschränkt, wenn eine bestimmte Art der Informationserteilung bean-

tragt wird. Dem beantragten Zugang soll generell entsprochen werden (§ 3 Abs. 2 Satz 2 UIG).84  

Dieser Grundsatz gilt jedoch nicht immer. Insbesondere bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 

kann die Informationserteilung auf andere als die beantragte Art erfolgen (§ 3 Abs. 2 Satz 2 UIG). In 

Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist als gewichtiger Grund explizit ein 

deutlich höherer Verwaltungsaufwand genannt.85 Darüber hinaus sind weitere Ablehnungsgründe 

denkbar. Ein gewichtiger Grund kann sich u.a. daraus ergeben, dass schützenswerte öffentliche oder 

sonstige Belange (i.S.d. §§ 8, 9 UIG) von der Anfrage betroffen sind (siehe Kapitel 5). Bevor die Infor-

                                                      

77 Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 234 f; Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 6, Rn. 8.  
78 Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 3, Rn. 13 f. 
79 Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 3, Rn. 13 f. 
80 VG Aachen, Urt. v. 11.05.2004 - 7 K 689/00, Rn. 54 f.; VG Trier, Beschl. v. 4.12.2008 - 5 L 757/08, Rn. 17. 
81 Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 84 f.; BT-Drs. 15/3406, S. 15; KOM(2000) 402 endgültig 2000/0169 (COD), 2000, S. 11. 
82 VG Trier, Beschl. v. 4.12.2008 - 5 L 757/08, Rn. 18. 
83 BVerwG, Urt. v. 6.12.1996 - 7 C 64/95, S. 5 ff. 
84 BVerwG, Urt. v. 6.12.1996 - 7 C 64/95, S. 5 ff.; BVerwG, Urt. v. 24.9.2009 - 7 C 2.09, Rn. 65 f. 
85 BT-Drs. 15/3406, S. 16. 

https://openjur.de/u/102417.html
http://www.landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/7qe/page/bsrlpprod.psml;jsessionid=1CB1F150C2A7D211A3333AFF6298DB5D.jp15?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&doc.id=MWRE080004035&doc.part=L#rd_17
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/034/1503406.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqi5i07rPhAhUK1hoKHRUGCSQQFjADegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fextras.springer.com%2F2005%2F978-3-531-14569-3%2FBuch_annex%2FQuellennachweis-Internet%2FKap3%2FEU-Recht%2FEU-EWG90-313.pdf&usg=AOvVaw0gkdLRGEYR-t4_gDALNU41
http://www.landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/7qe/page/bsrlpprod.psml;jsessionid=1CB1F150C2A7D211A3333AFF6298DB5D.jp15?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&doc.id=MWRE080004035&doc.part=L#rd_17
https://www.lda.brandenburg.de/media_fast/5955/BVerwG_7_C_64_95.pdf
https://www.lda.brandenburg.de/media_fast/5955/BVerwG_7_C_64_95.pdf
https://www.bverwg.de/240909U7C2.09.0
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/034/1503406.pdf
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mationsherausgabe jedoch endgültig abgelehnt wird, ist die Behörde im Rahmen ihrer Ermessensaus-

übung dazu verpflichtet, zu erwägen, ob als milderes Mittel die Zugänglichmachung der Umweltinfor-

mationen in einer anderen Art und Weise in Betracht kommt.86  

Eine bloße Arbeitserleichterung oder der Wegfall von Mehrkosten genügen nicht, um einen 

deutlich höheren Verwaltungsaufwands zu bejahen. Vielmehr muss die sachliche und personelle Leis-

tungsfähigkeit der informationspflichtigen Stelle so sehr strapaziert sein, dass eine Beeinträchtigung ih-

rer eigentlichen Vollzugsaufgaben droht.87 Beispielhaft genannt werden kann ein Informationsbegeh-

ren, dessen Aktenbestand mehrere tausend Seiten umfasst und in nicht nur unwesentlichem Ausmaß 

geheimhaltungs- und schutzbedürftige Informationen enthält.88 Auch sofern eine Informationsvermitt-

lung zu einer signifikant höheren Arbeitsbelastung führt als eine andere Form, kann ein Ablehnungs-

grund gegeben sein.89 Als gewichtigen Grund ist es zudem anzusehen, wenn es der informationspflich-

tigen Stelle aufgrund begrenzter vorhandener technischer Möglichkeiten nicht möglich ist innerhalb 

der Bescheidungsfrist einer bestimmten Art der Informationsbereitstellung nachzukommen.90  

Ein Ablehnungsgrund kann auch gegeben sein, sofern der Antrag unzweckmäßig ist und damit dem 

Informationsbegehren nicht dienlich ist. Dies zu beurteilen bemisst sich jedoch aus Perspektive des An-

tragstellers. Damit ist Unzweckmäßigkeit wohl praktisch selten. Sie ist insbesondere nicht gegeben, 

wenn der Antragsteller bewusst einen zusätzlichen Aufwand in Kauf nimmt.91  

Das Ermessen der Behörde besteht jedoch dort fort, wo hinsichtlich Informationsmittel und -art eine 

gleiche Informationseignung der gewünschten Umweltinformationen gegeben ist (§ 3 Abs. 2 Satz 4 

UIG). Umweltinformationen können der antragstellenden Person beispielsweise auf andere, leicht zu-

gängliche Art durch Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 10 UIG zur Verfügung gestellt werden. Die 

Prüfung gleicher Eignung ist nur anzustellen, sofern der Informationsgehalt von beantragten und alter-

nativen Informationen gleichbleibend ist.92 Die Effektivität der Umweltinformationen muss dementspre-

chend gleich bleiben. Ist dies der Fall, stellt sich die Frage, ob ein bestimmtes Informationsmittel einen 

unverhältnismäßigen, den wirksamen Informationszugang gefährdenden Aufwand für den Antragstel-

ler nach sich zieht. Sofern dies zu bejahen ist, kann dem Antragsteller die Alternative angeboten wer-

den.93 Zu beachten ist aber, dass die informationspflichtige Stelle hinsichtlich der gleichen Informations-

eignung beweispflichtig ist.94 

Sofern eine Abweichung vom beantragten Informationszugang erfolgen soll, ist dies dem Antragsteller 

innerhalb von einem Monat unter Angabe von Gründen mitzuteilen (§ 4 Abs. 4 UIG). In einer Abwei-

chung ist zugleich eine teilweise Ablehnung des Antrags (§ 5 Abs. 1 Satz 2 UIG) zu sehen. Diese ist 

nach § 6 UIG mit Rechtsmitteln überprüfbar.95 

                                                      

86 OVG Magdeburg, Beschl. v. 29.7.2016 - 2 M 14/16, BeckRS 2016, 53883, Rn. 28 ff. 
87 Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 3, Rn. 17; OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 29.3.2019 - OVG 12 B 

14.18, Rn. 68; OVG Koblenz, Urt. v. 30.1.2014 - 1 A 10999/13.OVG, I. 2. b. cc. 
88 Bezogen auf einen Anspruch nach dem IFG, m.w.N. VG Frankfurt a.M., Beschl. v. 7.5.2009 - 7 L 676/09.F, Rn. 16. 
89 Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 3, Rn. 18; OVG Münster, Urt. v. 1.3.2011 – 8 A 3358/08, Rn. 120; 

im Zusammenhang mit § 9 UIG VGH Mannheim, Urt. v. 25.11.2008 - 10 S 2702/06, Rn. 26. 
90Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 3, Rn. 19. 
91Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 3, Rn. 20. 
92 BT-Drs. 15/3406, S. 16, BVerwG, Urt. v. 24.9.2009 – 7 C 2.09, Rn. 65. 
93 BVerwG, Urt. v. 6.12.1996 - 7 C 64/95, S. 8 f. 
94 Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 234. 
95 Reidt/Schiller in Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 5 Rn. 11; BVerwG, Urt. v. 24.9.2009 – 7 C 2.09, Rn. 66. 

http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/2o2/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE190001404&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
http://www.esovgrp.de/ovgrp/OVG%20Rheinland-Pfalz/2014/1%20A%2010999-13.OVG/
http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_lareda.html#docid:7404853
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2011/8_A_3358_08urteil20110301.html
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&docid=JURE090047043&psml=bsbawueprod.psml&max=true&doc.part=L&doc.norm=all
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fkomm%2FLaRoKoUmwR_88%2FUIG%2Fcont%2FLaRoKoUmwR%2EUIG%2Ep3%2EglD%2EglIII%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fkomm%2FLaRoKoUmwR_88%2FUIG%2Fcont%2FLaRoKoUmwR%2EUIG%2Ep3%2EglD%2EglIII%2Ehtm
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/034/1503406.pdf
https://www.bverwg.de/240909U7C2.09.0
https://www.lda.brandenburg.de/media_fast/5955/BVerwG_7_C_64_95.pdf
https://www.bverwg.de/240909U7C2.09.0
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Das Wichtigste in Kürze 

 Grundsätzlich bestimmt der Antragsteller die konkrete Art der Informationsbereitstellung.  

 Aufgrund gewichtiger Gründe oder einer gleichwertigen, leichter zugänglicheren Art der Informa-

tionsbereitstellung können Behörden auf eine andere Bereitstellungsart zurückgreifen.  

 Es empfiehlt sich für den Antragsteller, vor einem Informationsbegehren zu kontrollieren, ob die 

Informationen frei verfügbar sind, um eventuelle Ablehnungskosten zu vermeiden. 

4.3 Behördliche Erteilungsfrist und deren Verlängerung 

§ 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 und 2 UIG sehen vor, dass dem Antrag auf Informationserteilung grundsätzlich 

innerhalb von einem Monat entsprochen wird. Das erfordert die konkrete Bereitstellung der Informatio-

nen innerhalb der Frist. Auf diesem Weg soll ein effektiver Informationszugang ermöglicht und Verzö-

gerungen vermieden werden.96 Entscheidender Zeitpunkt ist der Eingang des Antrags bei der zuständi-

gen Behörde. Das ist bei einer Antragstellung bei der falschen Stelle relevant (§ 4 Abs. 3 UIG), da erst 

der Zugang bei der zuständigen Stelle den Fristlauf in Gang setzt.97  

Möglicherweise nicht in der Frist enthalten sind zeitliche Verzögerungen, die durch eine Beteiligung be-

troffener Dritter entstehen. Dennoch darf dies nicht dazu führen, dass deren Anhörung entfällt. Viel-

mehr muss eine kurze Anhörungsfrist gesetzt werden, um auf diesem Weg beiden Belangen zu ent-

sprechen.98 

4.3.1 Fristabweichung 

Teilweise kann aufgrund von Sinn und Zweck des Antrags eine schnellere Informationsbereitstel-

lung geboten sein. Dies ergibt sich aus dem Zügigkeitsgebot des § 11 Satz 2 VwVfG und Art. 3 Abs. 2 

lit. a) UIRL, welche eine Bereitstellung »so schnell wie möglich« fordern. Demensprechend kann der 

Antragsteller u.U. von Anfang an eine kürzere Frist als einen Monat stellen.99 

Eine Erweiterung auf zwei Monate ist nur bei sehr umfangreichen und komplexen Umweltinforma-

tionen möglich. Diese muss sich jedoch auf die Informationserteilung beziehen. Generell nicht erfasst 

ist es hingegen, wenn die Begleitumstände oder behördlichen Verfahrensabläufe komplex oder zeitauf-

wändig sind.100 Der Antragsteller ist über eine Fristverlängerung zu unterrichten (§ 4 Abs. 5 UIG). Der 

Betroffene soll ebenfalls innerhalb der Ein-Monats-Frist über die konkreten, einzelfallbezogenen 

Gründe informiert werden.101 Eine über die zwei Monate hinausgehende Fristverlängerung ist in jedem 

Fall ausgeschlossen.102 

4.3.2 Fehler im Rahmen der Fristverlängerung 

Fehler im Rahmen der Fristverlängerung, wie beispielsweise eine unterbliebene Unterrichtung oder un-

zureichende Begründung, sind generell nicht justiziabel, da die Fristverlängerung als behördliche Ver-

fahrenshandlung im Sinne des § 44 a VwGO zu verstehen ist.103 Möglich ist in diesem Fall jedoch die 

Erhebung einer Untätigkeitsklage nach § 75 VwGO.104 

                                                      

96 KOM(2000) 402 endgültig 2000/0169 (COD), 2000, S. 12. 
97 Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 3, Rn. 24. 
98 Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 224. 
99 Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 3, Rn. 26. 
100 BT-Drs. 15/3406, S. 16. 
101 BT-Drs. 15/3406, S. 17. 
102 EuGH, Urt. v. 21.4.2005, C‑186/04, Rn. 23 ff.  
103 Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 4 Rn. 18. 
104 Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 233; Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 4 Rn. 18. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqi5i07rPhAhUK1hoKHRUGCSQQFjADegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fextras.springer.com%2F2005%2F978-3-531-14569-3%2FBuch_annex%2FQuellennachweis-Internet%2FKap3%2FEU-Recht%2FEU-EWG90-313.pdf&usg=AOvVaw0gkdLRGEYR-t4_gDALNU41
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/034/1503406.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/034/1503406.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=58139&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
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Das Wichtigste in Kürze 

 Um den Fristlauf in Gang zu setzen, ist die Beantragung bei der zuständigen informationspflichti-

gen Stelle erforderlich.  

 Ausnahmsweise ist eine Fristverkürzung oder -verlängerung auf maximal zwei Monate geboten.  

 Fristabweichungen sind durch die informationspflichtige Stelle zu begründen. 

5. Ablehnung eines Antrags 

Der grundsätzlich freie Zugang zu Umweltinformationen wird durch die Gründe nach §§ 8, 9 UIG be-

schränkt. Die Normen dienen der Umsetzung von Art. 4 Abs. 1, 2 der Richtlinie 2003/4/EG. Die §§ 8 

und 9 UIG beinhalten abschließend die materiellen Gründe für die Ablehnung eines Antrags.  

Ergänzend dazu legt § 5 UIG im Wesentlichen die formellen Anforderungen an die Ablehnung des An-

trags fest. Der § 6 UIG gewährt demgegenüber Rechtsschutzmöglichkeiten gegen eine Ablehnung.  

5.1 Ablehnungsgründe aufgrund öffentlicher Belange  

§ 8 UIG führt Ausnahmegründe auf, welche den Schutz öffentlicher Belange bezwecken. Aufgrund des 

Ausnahmecharakters der Norm ggü. dem grundsätzlich freien Informationsanspruch sind die Ausnah-

megründe restriktiv auszulegen (Art. 4 Abs. 2 Satz 2 UIRL, 16. Erwägungsgrund der UIGL). Die aufge-

zählten Gründe sind abschließend, sodass weitere Gründe ausgeschlossen sind.105  

Ob ein Ablehnungsgrund im konkreten Fall gegeben ist, wird in einer zweistufigen Prüfung ermittelt. 

So sind auf einer ersten Stufe Versagungsgründe nach § 8 Abs. 1 und 2 UIG zu überprüfen. Sofern 

diese berührt sind, ist im Einzelfall der geschützte Belang gegen das »öffentliche Interesse an der Be-

kanntmachung« der Informationen nach § 8 Abs. 1 2. HS und Abs. 2, 2. HS UIG abzuwägen.106  

5.1.1 Ablehnungsgründe nach § 8 Abs. 1 UIG 

§ 8 Abs.1 UIG dient dem Schutz der dort aufgeführten Rechtsgüter, sofern im konkreten Fall eine 

nachteilige Wirkung prognostisch zu erwarten ist. 

Internationale Beziehungen, Verteidigung oder bedeutsame Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit, 

§ 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UIG 

§ 8 Abs. 1 Nr. 1 UIG beinhaltet als Schutzgüter die internationalen Beziehungen, die Verteidigung oder 

bedeutsame Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit. Die Bejahung eines solchen Grundes bedarf einer 

konkreten Einzelfallprüfung. Insbesondere eine pauschale Einstufung durch eine Verwaltungsvorschrift 

genügt hierbei damit nicht.107 Der Ablehnungsgrund erfasst sämtliche auswärtigen Belange der Bun-

desrepublik Deutschland und das diplomatische Vertrauensverhältnis zu ausländischen Staaten sowie 

zu zwischen- und überstaatlichen Organisationen, also auch zur Europäischen Union.108 

Das Schutzgut internationale Beziehungen umfasst die Belange der Bundesrepublik Deutschland so-

wie das diplomatische Vertrauensverhältnis zu anderen Völkerrechtssubjekten wie Staaten, der Europäi-

schen Union und zwischen überstaatlichen Organisationen.109 

                                                      

105 Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 116f. 
106 Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 8, Rn. 1 f. 
107 Mit Bezug zum IFG: BVerwG v. 29. 10. 2009 – 7 C 21.08, Rn. 13 ff.  
108 OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 29.3.2019 - OVG 12 B 14.18, Rn. 45. 
109 BVerwG, Urt. v. 29.6.2016 – 7 C 32.15, Rn. 9 ff. 

https://www.bverwg.de/291009U7C21.08.0
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/e4m/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE190001404&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
https://www.bverwg.de/290616U7C32.15.0
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Das Schutzgut der Verteidigung dient der Erfüllung des verfassungsgemäßen Auftrags, die Sicherheit 

der Streitkräfte, unter Einschluss der Verteidigungsaufgaben der in der Bundesrepublik Deutschland 

dauerhaft stationierten Gaststreitkräfte, sicherzustellen. Die Regelung umfasst damit diejenigen Maß-

nahmen und Tätigkeiten, die der individuellen bzw. der kollektiven Verteidigung oder sonstigen Einsät-

zen dienen.110 

Die öffentliche Sicherheit erfasst generell den Staat und seine Einrichtungen, die gesamte Rechtsord-

nung, Leben, Gesundheit, Freiheit und auch Vermögenswerte. Rein private Interessen sind demgegen-

über nicht erfasst. Das Schutzgut der öffentlichen Sicherheit ist durch die Anforderung »bedeutsame« 

beschränkt. Nach Unionsrecht bedarf es demnach einer schweren tatsächlichen Gefährdung von 

Grundinteressen der Gesellschaft.111 Eine schwere Gefährdung kann insbesondere bei sicherheitsemp-

findlichen Anlagen angenommen werden.112 Eine Gefährdung ist demgegenüber in der Regel nicht be-

sonders hoch, wenn die Informationen ohnehin öffentlich zugänglich sind.113 

Vertraulichkeit der Beratung, § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UIG 

§ 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UIG soll Beratungsvorgänge innerhalb informationspflichtiger Stellen von 

Beginn des Verwaltungsverfahren bis zur Entscheidungsfindung schützen; d.h. schriftliche oder mündli-

che behördliche Meinungsäußerungen und Willensbildung, die sich inhaltlich auf die Entscheidungsfin-

dung der informationspflichtigen Stelle beziehen.114 Nicht zwangsläufig davon umfasst sind alle der Be-

ratung vorausgegangenen Verwaltungsvorgänge.115 Art. 4 Abs. 2 f) UIRL sieht darüber hinaus vor, dass 

Vertraulichkeit gesetzlich vorgesehen, aber nicht zwingend geregelt sein muss. Insofern genügt für die 

Annahme von Vertraulichkeit, Gesetzeszweck den Schutz der Beratungsvorgänge beinhaltet.116  

Die Vertraulichkeit der Beratung kann unter Umständen aus zeitlicher Sicht über den Entscheidungsfin-

dungsprozess hinausgehen. Das ist der Fall, wenn das Bedürfnis an der Geheimhaltung interner Infor-

mationen dauerhaft besteht und beispielsweise geeignet ist Meinungsäußerungen in der Zukunft ein-

zuschränken.117 

Beratungen in diesem Sinne liegen hingegen nicht vor, wenn es um die dem Beratungsprozess voran-

gehenden Sachinformationen oder Beratungsergebnisse geht und diese auf die Beratungen keine 

Rückschlüsse zulassen.118  

Durchführung eines Gerichtsverfahrens § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG 

Ein weiterer Ablehnungsgrund ist gegeben, wenn die Bekanntgabe der Informationen nachteilige 

Auswirkungen auf die Durchführung eines laufenden Gerichtsverfahrens, den Anspruch einer 

Person auf ein faires Verfahren oder die Durchführung strafrechtlicher, ordnungswidrigkeiten-

rechtlicher oder disziplinarrechtlicher Ermittlungen hätte (§ 8 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 UIG). Regelungs-

zweck ist hier, die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege und des Strafrechtsverfahrens aufrechtzuerhal-

ten. Zentraler Zweck der Norm ist es, dass sich durch die Bekanntgabe der Informationen keine nach-

teiligen Auswirkungen auf das Gerichtsverfahren ergeben.119 Dementsprechend ist zu untersuchen, ob 

der freie Zugang zu Informationen eine Veränderung der Verfahrensposition und der Vereitelung be-

stehender Aufklärungsmöglichkeiten für die Beteiligten herbeiführen kann. Ebenso ist es denkbar, dass 

durch die Informationsherausgabe Druck auf Entscheidungsträger ausgeübt wird.120. Dennoch ist zu 

                                                      

110 BT-Drs. 15/3406, S. 18; Schrader in: Aarhus-Handbuch 2018, § 1, Rn. 136. 
111 BT-Drs. 12/7138, S. 13; OVG Koblenz, Urt. v. 20.2.2008 - 1 A 10886/07, Rn. 30 f.  
112 VGH München, Beschl. v. 11.4.2016 - 22 ZB 15.2484, Rn. II. 2.1.2. 
113 OVG Münster, Urt. v. 28.1.2014 - 8 A 2190/11, Rn. 11. 
114 BT-Drs. 15/3406, S. 19. OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 29.3.2019 - OVG 12 B 14.18, Rn. 53 ff. 
115 EuGH, Urt. v. 13.7.2017 – C-60/15 P, Rn. 81. 
116 OVG Münster, Urt. v. 5.11.2006 - 8 A 2190/04, Rn. 174, 185, kritisch hierzu: EuGH , Urt. v. 14.2.2012 - C‑204/09, Rn. 28 ff.  
117 BT-Drs. 18/1585, S. 8; BVerwG, Urt. v. 2.8.2012 – 7 C 7/12, Rn. 28 ff.; OVG Münster, Urt. v. 5.11.2006 - 8 A 2190/04, 

Rn. 185 ff. 
118 OVG Schleswig, Urt. v. 15.9.1998 - 4 L 139–98, S. 11; OVG Münster, Urt. v. 5.9.2006 - 8 A 2190/04, Rn. 174. 
119 VF Arnsberg, Urt. v. 27.1.2011, 7 K 753/10, Rn. 39 ff.; BVerwG, Urt. v. 28. 10. 1999 – 7 C 32.98, S. 12 f. 
120 BVerwG, Urt. v. 28. 10. 1999 – 7 C 32.98, S. 12 f.; OVG Berlin-Brandenburg Urt. v. 29.3.2019 - OVG 12 B 14.18, Rn. 49 ff. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/034/1503406.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/12/071/1207138.pdf
http://www.landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/7qe/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&doc.id=MWRE080000886&doc.part=L
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2016-N-45501?hl=true
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2014/8_A_2190_11_Beschluss_20140128.html
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/034/1503406.pdf
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/e4m/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE190001404&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192693&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11883519
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2006/8_A_2190_04urteil20060905.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119426&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/015/1801585.pdf
https://www.bverwg.de/020812U7C7.12.0
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2006/8_A_2190_04urteil20060905.html
https://www.lda.brandenburg.de/media_fast/5955/OVG_SH_4_L_139_98.pdf
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2006/8_A_2190_04urteil20060905.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/vg_arnsberg/j2011/7_K_753_10urteil20110127.html
https://www.lda.brandenburg.de/media_fast/5955/BVerwG_7_C_32_98.pdf
https://www.lda.brandenburg.de/media_fast/5955/BVerwG_7_C_32_98.pdf
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/e4m/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=2&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE190001404&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
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beachten, dass nicht jede Auswirkung auf die Position des Prozessbeteiligten in diesem Zusammenhang 

relevant ist. Hier bedarf es einer genauen Untersuchung im Einzelfall.121  

Die Informationsherausgabe kann während eines Strafverfahrens (§§ 160 ff. StPO) verweigert werden. 

Der Verweigerungsgrund endet grundsätzlich mit dessen Abschluss. Von der Ablehnung umfasst sind 

auch die Rechtsmittel mit Ausnahme der Verfassungsbeschwerde als außerordentlicher Rechtsbehelf. 

Erfasst sein können hier eventuell auch Informationen, die vor Verfahrensbeginn vorhanden waren. An-

derweitige Ansprüche auf Akteneinsicht bleiben von § 8 UIG unberührt.122  

Ebenso wie das Strafverfahren fallen auch ordnungswidrigkeiten- und disziplinarrechtliche Ermittlungen 

unter § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG. Sie bestehen ebenfalls bis zum Ende des Verfahrens, also bis eine be-

hördliche Sachentscheidung ergeht.123 

Zustand der Umwelt, § 8 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 UIG 

Gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UIG ist ein weiterer Ablehnungsgrund, dass sich die Bekanntgabe von 

Informationen nachteilig auf den Zustand der Umwelt und ihrer Bestandteile oder auf die Schutzgüter 

gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 6 auswirkt. Dahinter steht der Gedanke, dass die Informationsbereitstellung als 

solche schon beeinträchtigende Handlungen ermöglicht und damit der Sinn und Zweck des UIG unter-

wandert werden würden.124 Das könnte beispielsweise bei der Herausgabe von Standorten seltener 

Tiere der Fall sein. Insofern ist beim Antragsteller die Motivation, wie beispielsweise Forschungs- oder 

Tierschutzzwecke, zu hinterfragen. Anderenfalls ist die Besorgnis der Gefährdung nicht hinreichend 

konkret.125 

Umweltinformationen über Emissionen, § 8 Abs. 1 Satz 2 UIG 

Die genannten Ablehnungsgründe gelten jedoch nicht ausschließlich, sondern werden durch § 8 Abs. 1 

Satz 2 UIG beschränkt. Danach ist die Ablehnung eines Informationsbegehrens nach den § 8 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 2-4 UIG nicht möglich, sofern sich die Informationen auf Emissionen beziehen. Dem liegt der 

Gedanke zugrunde, dass öffentlichem Interesse an Informationen stets ein Vorrang zukommen soll. Die 

Einflüsse emittierender Anlagen sind bei Umweltinformationen ein besonders häufig anzutreffender 

Themenkreis. Das gilt insbesondere für entweichende Stoffe.  

Umweltinformationen über Emissionen sind Angaben über die Gesamtmenge eines Stoffes oder auch 

Schallwellen, welche aus der jeweiligen Anlage in die Umgebung gelangen. Emissionen als solche sind 

danach die von Punktquellen oder diffusen Quellen der Anlage ausgehenden direkten oder indirekten 

Freisetzungen von Stoffen, Erschütterungen, Wärme oder Lärm in die Luft, das Wasser oder den Bo-

den. Der Begriff der Emission ist damit nicht alleine immissions- oder anlagenrechtlich geprägt.126 Das 

Begriffsverständnis geht insofern über das des Bundesimmissionsschutzgesetzes hinaus.127 Der Gesetz-

geber hat hier selbst eine Abwägung vorgenommen und dem Informationszugang den Vorrang einge-

räumt.128  

Eine Problematik besteht jedoch dort, wo sich die Informationen auf Betriebsabläufe und Stoffe bezie-

hen, welche Emissionen hervorrufen. So ist es nicht ausgeschlossen, dass durch die Offenlegung be-

stimmter Daten wie bspw. Angaben zu den kontinuierlich gemessenen Bezugs- und Betriebsgrößen 

Abgasvolumenstrom, Abgastemperatur oder Sauerstoffgehalt Rückschlüsse auf die konkrete Betriebs-

weise einer Anlage gezogen werden können. Insofern ist nicht selten eine Beeinträchtigung von Ge-

schäfts- und Betriebsgeheimnissen möglich.129 Dennoch schützt der Gesetzgeber diese Rechtsgüter hier 

                                                      

121 VF Arnsberg, Urt. v. 27.1.2011, 7 K 753/10, Rn. 39 ff. 
122 Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 146; Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 8, Rn. 27 ff. 
123 Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 8, Rn. 35 ff. 
124 Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 149. 
125 OVG Schleswig, Urt. v. 15.9.1998 - 4 L 139–98, S. 19. 
126 Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 124 ff. 
127 BVerwG, Urt. v. 24.9.2009 – 7 C 2.09, 43 ff.; VGH Mannheim, Urt. v. 21.3.2017 – 10 S 413/15, Rn. 47 ff. 
128 OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 29.3.2019 - OVG 12 B 13.18, Rn. 64. 
129 BVerwG, Urt. v. 24.9.2009 – 7 C 2.09, 45 ff.; VGH Mannheim, Urt. v. 21.3.2017 – 10 S 413/15, Rn. 52 ff. 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/vg_arnsberg/j2011/7_K_753_10urteil20110127.html
https://www.lda.brandenburg.de/media_fast/5955/OVG_SH_4_L_139_98.pdf
https://www.bverwg.de/240909U7C2.09.0
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=22184
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/279b/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE190001403&doc.part=L&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.bverwg.de/240909U7C2.09.0
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=22184
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nicht. Vielmehr sind »Informationen über Emissionen in die Umwelt« auch solche Informationen, die es 

der Öffentlichkeit ermöglichen, nachzuprüfen, ob die Bewertung der tatsächlichen oder vorhersehba-

ren Emissionen, auf deren Grundlage die zuständige Behörde die Anlage, ein Produkt oder den  Stoff 

zugelassen hat, zutreffend ist. Darunter fallen auch im Labor entnommene Untersuchungsdaten, die 

für die normalen oder realistischen Bedingungen der Anwendung des Produkts oder Stoffs repräsenta-

tiv sind. Voraussetzung ist, dass dies dem Ziel dient die tatsächlichen und vorhersehbaren Emissionen 

des fraglichen Produkts in die Umwelt zu beurteilen oder die Auswirkungen dieser Emissionen zu analy-

sieren.130 

Nachteilige Auswirkungen 

Alle Ablehnungsgründe des § 8 Abs. 1 UIG erfordern, dass die Informationsbereitstellung nachteilige 

Auswirkungen auf eines der genannten Schutzgüter haben. Nachteilig ist, was den Zielsetzungen eines 

der genannten Schutzgüter zuwiderläuft ist. Ob die nachteiligen Auswirkungen eintreten, wenn die In-

formationen bekannt werden, wird durch die Prognose der informationspflichtigen Stelle ermittelt.131 

Die Prognoseentscheidung erfasst die Frage, ob die Bekanntgabe der verlangten Informationen zu der 

genannten ernsthaften, konkreten Gefährdung für die Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit führt. 

Eine konkrete Gefahr liegt vor, wenn im Einzelfall die hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass in 

absehbarer Zeit ein Schaden für diese Rechtsgüter eintreten wird. Die anzustellende Prognose muss auf 

einer hinreichenden Sachverhaltsvermittlung beruhen sowie inhaltlich nachvollziehbar und vertretbar 

sein. Vage Anhaltspunkte und bloße Vermutungen, die keinen greifbaren, auf den Einzelfall bezogenen 

Anlass aufweisen, genügen nicht. Schädlich wirkt sich eine Bekanntgabe aber dann aus, wenn sie eine 

Gefährdungslage schafft oder erhöht.132 Das Vorliegen nachteiliger Auswirkungen ist gerichtlich voll 

überprüfbar, sodass eine behördliche Einschätzungsprärogative hier zu verneinen ist.133 

Sofern es um den Ablehnungsgrund des § 8 Abs. 1 Nr. 1 UIG geht, ist die Prognose der Verwaltung 

nur in engen Grenzen verwaltungsgerichtlich überprüfbar. Das Gericht kann lediglich nachprüfen, ob 

die Behörde von einem zutreffenden und vollständig ermittelten Sachverhalt ausgegangen ist, ihre 

Prognose einleuchtend begründet hat und keine offensichtlich fehlerhafte, insbesondere in sich wider-

sprüchliche Einschätzung getroffen hat.134  

5.1.2 Ablehnungsgründe nach § 8 Abs. 2 UIG 

§ 8 Abs. 2 UIG führt weitere Ablehnungsgründe auf, die dem Schutz öffentlicher Belange dienen. Ge-

nannt sind aber weniger potentiell gefährdete Schutzgüter, sondern es geht vielmehr um die Ahndung 

missbräuchlicher oder fehlerhafter Antragstellungen. Eine prognostische Abschätzung einer Gefähr-

dungslage ist vorliegend nicht erforderlich. Wie bereits i.R.d. § 8 Abs.1 UIG sind die Tatbestände des 

Abs. 2 restriktiv auszulegen. Anderenfalls würde der gesetzlich weite Schutzumfang unterlaufen.135  

                                                      

130 OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 29.3.2019 - OVG 12 B 13.18, Rn. 65. 
131 BVerwG, Urt. v. 29.10.2009 - 7 C 22.08, Rn. 13, 15; hinsichtlich des IFG BVerwG, Urt. v. 30.3.2017 – 7 C 19/15, Rn. 9 f. 
132 OVG Koblenz, Urt. v. 20.2.2008 - 1 A 10886/07, Rn. 35. 
133 Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 132. 
134 OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 29.3.2019 - OVG 12 B 14.18, Rn. 45. 
135 Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 116 f. 

Das Wichtigste in Kürze 

 Die Ausnahmegründe nach § 8 Abs. 1 UIG sind restriktiv anzuwenden. 

 Informationsbegehren hinsichtlich Emissionen können nicht durch die Gründe nach § 8 Abs. 1  

Satz 1 Nr. 2-4 UIG verweigert werden. 

 Zusätzlich muss die abträgliche Auswirkung auf Schutzgüter prognostisch ermittelt werden. 

http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/279b/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE190001403&doc.part=L&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.bverwg.de/291009U7C22.08.0
https://www.bverwg.de/300317U7C19.15.0
http://www.landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/7qe/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&doc.id=MWRE080000886&doc.part=L
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/279b/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE190001404&doc.part=L&doc.price=0.0#focuspoint
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Offensichtlich missbräuchlich gestellte Anträge, § 8 Abs. 2 Nr. 1 UIG 

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 UIG können Anträge, die offensichtlich missbräuchlich gestellt wurden, abge-

lehnt werden. Missbräuchlich sind Anträge, wenn sie erkennbar nicht dem Zweck dienen können, der 

nach der UIRL mit dem Zugang zu Umweltinformationen intendiert ist.136  

Die Norm dient nach ihrer Systematik dem Schutz öffentlicher Belange. Insbesondere sollen Behörden 

und Verwaltung nicht über das erforderliche Maß in Anspruch genommen werden.137 Eine missbräuch-

liche Antragstellung setzt insofern voraus, dass mit dem Antrag ausschließlich zweckfremde, nicht um-

weltbezogene eigene Interessen verfolgt werden. Das ist jedoch schon dann nicht mehr der Fall, sofern 

– unabhängig von der Verfolgung weiterer Ziele – zumindest bestimmte Umweltinformationen in die 

öffentliche Diskussion gelangen.138 

Behördenbezogen missbräuchlich ist ein Antrag, der die Arbeitsfähigkeit und -effektivität der Be-

hörde beeinträchtigt. Das gilt u.a. für einen Antragsteller, der über die betreffenden Informationen 

schon verfügt oder sich die Informationen jederzeit beschaffen könnte.139 Eine erneute Antragstellung 

bei einer unsicheren Sachgrundlage und eventuellen neuen Informationen ist hingegen ebenso wenig 

untersagt, wie die Antragstellung bei zwei Behörden.140 

Nicht trennscharf zu ermitteln ist, wann ein verwendungsbezogener Missbrauch vorliegt. Generell 

sind zusätzlich bestehende private Interessen an der Informationsnutzung nicht automatisch miss-

bräuchlich, aber häufig erörterungsbedürftig.141 Das gilt insbesondere bei kommerziellen Interessen142, 

oder dem Interesse die Informationen in einem Rechts- oder einem Konkurrentenstreit143 einzusetzen. 

Ein Missbrauch kann jedoch nicht automatisch angenommen werden, weil der Antragsteller nicht an-

gegeben hat, aus welchen Gründen er die Informationserteilung beantragt.144  

Darlegungsbelastet hinsichtlich eines eventuellen Missbrauchs ist die informationspflichtige Stelle. 

Dabei genügen auch schon mittelbare vorteilhafte Effekte, wie beispielsweise die Verbesserung des öf-

fentlichen Diskurses, um einen Missbrauch abzulehnen. Erst ein vollkommener Ausschluss dieser Mög-

lichkeit kann einen Missbrauch darstellen.145 

Interne Mitteilungen informationspflichtiger Stellen, § 8 Abs. 2 Nr. 2 UIG 

Ein Informationsantrag, welcher sich auf interne Mitteilungen informationspflichtiger Stellen be-

zieht kann ebenfalls abgelehnt werden (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 UIG). Der Ablehnungsgrund soll der Sicherung 

der Effektivität interner Arbeitsabläufe und des Zusammenwirkens von informationspflichtigen Stellen 

dienen.146  

Die Kommunikation bezieht sich dabei weniger auf Mitteilungen zwischen Behörden, als auf die in-

terne Kommunikation im Innenbereich einer informationspflichtigen Stelle.147 

Der Begriff der Mitteilungen ist weit zu verstehen und erfasst schriftliche, mündliche und elektronische 

Kommunikationsmittel unabhängig von dem jeweiligen Prozess oder Verfahren innerhalb dessen sie 

                                                      

136 VGH Kassel, Urt. v. 20.3.2007 - 11 A 1999/06, Rn. 29; OVG Koblenz, Urt. v. 30.01.2014 - 1 A 10999/13.OVG. 
137 VGH Mannheim, Urt. v. 21.3.2017 - 10 S 413/15, Rn. 64. 
138 BVerwG, Urt. v. 24.09.2009 - 7 C 2.09, Rn. 37; VGH Mannheim, Urt. v. 21.3.2017 - 10 S 413/15, Rn. 64 f. 
139 BVerwG Urt. v. 23.2.2017 – 7 C 31/15, Rn. 70; BT-Drs. 15/3406, S. 19; VG München v. 26.9.1995 – M 16 K 93 4444, S. 15. 
140 VG Oldenburg v. 21.12.1999 – 1 A 2249/95; Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 8, Rn. 55. 
141 OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 12.2.2015 - 12 B 13.12, Rn. 33. 
142 VG München, Urt. v. 20.12.2017 – M 9 K 15.3118, Rn. 33. 
143 VG Mainz, Urt. v. 24.4.2013 – 3 K 859/12.MZ, Rn. 26; BVerwG, Urt. v. 24.9.2009 - 7 C 2.09, Rn. 35 f.; VGH Mannheim, Urt. 
v. 21.3.2017 - 10 S 413/15, Rn. 66. 
144 VGH Mannheim, Urt. v. 21.3.2017 - 10 S 413/15, Rn. 62. 
145 BVerwG Urt. v. 23.2.2017 – 7 C 31/15, Rn. 70; VG Ansbach, Urt. v. 31.5.2006 - AN 11 E 06.01185, Rn. 23. 
146 BT-Drs. 15/3406, S. 19. 
147 BVerwG, Urt. v. 2.8.2012 – 7 C 7/12, Rn. 35; VG Köln, Urt. v. 22.11.2007 - 13 K 4113/06, Rn. 30. 
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http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/034/1503406.pdf
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http://www.wallhecke.de/Umweltinfogesetze/Urteil/urteil.html
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/279b/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE150000748&doc.part=L&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2017-N-139245?hl=true&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/7qe/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&doc.id=MWRE130001420&doc.part=L
https://www.bverwg.de/240909U7C2.09.0
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=22184
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=22184
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http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/034/1503406.pdf
https://www.bverwg.de/020812U7C7.12.0
https://openjur.de/u/124817.html
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stattfinden. Dennoch ist nicht jede Form der Kommunikation als intern einzustufen. Es erfordert viel-

mehr, dass die Information ihrem Sachgehalt nach nicht für einen unbestimmten, sondern einen kon-

kreten Kreis gedacht ist und damit einer gewissen Vertraulichkeit unterliegt.148  

Nicht-Verfügen über die Information, § 8 Abs. 2 Nr. 3 UIG 

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 UIG ist ein Informationsbegehren abzulehnen, sofern die jeweilige Stelle nicht 

über die Information verfügt. Nach § 4 Abs. 3 UIG ist der Antrag jedoch zuvor an die zuständige 

Stelle weiterzuleiten oder zumindest auf diese hinzuweisen (Siehe Kapitel 3.4.2).149 

Material, das gerade vervollständigt wird, § 8 Abs. 2 Nr. 4 UIG 

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 UIG können Informationsbegehren verweigert werden, die sich auf die Zu-

gänglichmachung von Material, das gerade vervollständigt wird, noch nicht abgeschlossene 

Schriftstücke oder noch nicht aufbereitete Daten beziehen. Die Vorschrift dient dazu, die Effekti-

vität des Verwaltungshandelns mit Blick auf den Arbeitsprozess der vorbereitenden Sichtung und 

Sammlung entscheidungsrelevanter Daten zu fördern.150 Der Begriff des Materials ist als Synonym für 

Umweltinformationen im Sinne des § 2 Abs. 3 UIG zu verstehen.151 

Mit Abschluss der Vervollständigung entfällt spätestens auch der Ablehnungsgrund. Er wird wohl auch 

entfallen, wenn eine Vervollständigung unterbleibt oder stark verzögert stattfindet. Das ergibt sich bereits 

aus dem Wortlaut nachdem die Vervollständigung oder Aufbereitung »noch nicht« abgeschlossen ist.152 

Vervollständigt werden Materialien, die noch der Ergänzung bedürfen. Dies ist prozessabhängig, wo-

mit in einem ersten Schritt die Sicht der informationspflichtigen Stelle maßgeblich ist. Ob auch die un-

vollständigen Materialien dem Antragsteller genügen würden und damit seinem Anspruch zumindest 

teilweise entsprochen werden kann, ist vielmehr im zweiten Schritt bei der Verhältnismäßigkeit zu prü-

fen. Es ist zudem unerheblich, durch wen die Vervollständigung erfolgen soll.153 Nicht vervollständigt 

werden müssen bereits erstellte Gutachten und Stellungnahmen von Fachbehörden im Rahmen einer 

Behördenbeteiligung154 und auch fertig gestellte Gutachten mit denen die Behörde nicht zufrieden 

ist.155 Eventuelle Nachbesserungen und Anpassungen ändern grundsätzlich nichts an der Abgeschlos-

senheit eines Projekts.156  

Schriftstücke sind erst abgeschlossen, wenn das Material in sich so ausgereift ist, dass den Informatio-

nen ein selbstständiges Gewicht zukommt. Die Eigenständigkeit ist wichtig, um die Herausgabe miss-

verständlicher Informationen zu vermeiden. An der Vollständigkeit fehlt es dementsprechend, wenn es 

sich um einen Entwurf handelt und die Informationen dementsprechend noch nicht freigegeben wor-

den sind; bspw. durch Abzeichnung des Entscheidungsträgers oder durch Übersendung an einen Drit-

ten.157 Ihrerseits abgeschlossene Schriftstücke, die zur Fertigstellung eines Gesamtschriftstücks benötigt 

werden, wie Gutachten, Stellungnahmen und dergleichen fallen jedoch nicht unter den Ablehnungs-

grund.158 

Noch nicht aufbereitet sind zudem Daten (§ 3 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)), die noch bear-

beitet werden und dementsprechend geordnet werden müssen. Darunter fällt jedoch nicht, dass diese 

lediglich ergänzt werden sollen.159  

                                                      

148 Jeweils mit Bezug zum Begriff der »Beratung«: OVG Kiel, Urt. v. 15.9.1998 – 4 L 139/98, S. 12 f.; OVG Münster, Urt. v. 
3.8.2010 – 8 A 283/08, Rn. 40 ff. 
149 Schrader in: Aarhus-Handbuch 2018, § 1, Rn. 153. 
150 BVerwG, Urt. v. 21.2.2008 – 4 C 13.07, Rn. 14 ff.; VG Oldenburg Beschl. v. 28.3.2013 – 5 A 4541/12, Rn. 13; VG Dessau, 
Urt. v. 23.11.2007 - 1 A 156/07 DE; S. 5; BT-Drs. 15/3406, S. 19. 
151 Reidt/Schiller in Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 8, Rn. 65. 
152 Reidt/Schiller in Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 8, Rn. 66. 
153 Reidt/Schiller in Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 8, Rn. 66. 
154 BVerwG, Urt. v. 21.2.2008 – 4 C 13.07, Rn. 15. 
155 VG Dessau, Urt. v. 23.11.2007 - 1 A 156/07 DE; S. 5. 
156 BVerwG , Urt. v. 21.2.2008 – 4 C 13.07, Rn. 15. 
157 BVerwG, Urt. v. 21.2.2008 – 4 C 13.07, Rn. 14 ff. 
158 VGH Kassel, Urt. v. 20.3.2007 - 11 A 1999/06, Rn. 27 f.  
159 Reidt/Schiller in Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 8, Rn. 71. 

https://www.lda.brandenburg.de/media_fast/5955/OVG_SH_4_L_139_98.pdf
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2010/8_A_283_08urteil20100803.html
https://www.bverwg.de/210208U4C13.07.0
http://www.dbovg.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=JURE130006920&st=ent&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
https://dejure.org/ext/f847cbc7a2860f136688cffbe19ba791
https://www.bverwg.de/210208U4C13.07.0
https://dejure.org/ext/f847cbc7a2860f136688cffbe19ba791
https://www.bverwg.de/210208U4C13.07.0
https://www.bverwg.de/210208U4C13.07.0
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/recherche3doc/Hessischer_Verwaltungsgerichtshof_11_A_1999-06_LARE190028461.pdf?json=%7B%22format%22%3A%22pdf%22%2C%22priceConfirmed%22%3Afalse%2C%22docPart%22%3A%22L%22%2C%22docId%22%3A%22LARE190028461%22%2C%22portalId%22%3A%22jurisw%22%7D&_=%2FHessischer_Verwaltungsgerichtshof_11_A_1999-06_LARE190028461.pdf
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Die Judikatur zeigt, dass der Ablehnungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 4 UIG einer genauen Prüfung bedarf. 

Vor dem Hintergrund des Gesetzeszwecks des UIG ist eine restriktive Handhabung dieses Ablehnungs-

grundes wichtig. 

Unbestimmter Antrag, § 8 Abs. 2 Nr. 5 UIG 

Ein unbestimmter Antrag (Siehe Kapitel 3.4.1), der auch nach Aufforderung (§ 4 Abs. 2 UIG) nicht prä-

zisiert wird, wird nach § 8 Abs. 2 Nr. 5 UIG ebenfalls abgelehnt.  

5.1.3 Überwiegendes öffentliches Interesse im Rahmen des § 8 UIG 

Sofern die Ausnahmegründe des § 8 Abs. 1 und 2 UIG vorliegen, hat die informationspflichtige Stelle 

den Antrag grundsätzlich abzulehnen. Sie kann nur in Ausnahmefällen davon abweichen. Dies ist der 

Fall, wenn an der Bekanntgabe der Information ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht (§ 8 

Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 UIG).160 Dafür bedarf es einer einzelfallbezogenen Abwägung, ob das öffentliche 

Interesse an der Bekanntmachung das Interesse an deren Verweigerung überwiegt. Dabei ist es erfor-

derlich, dass mit dem Antrag ein Interesse verfolgt wird, welches über das allgemeine öffentliche Inte-

resse hinausgeht. Ansonsten würde das Informationsinteresse stets überwiegen und eine Abwägung 

im Einzelfall wäre entbehrlich.161 Die Abwägungsentscheidung der informationspflichtigen Stelle unter-

liegt der vollen gerichtlichen Überprüfung.162 

In die Erwägung einzustellen sind auf der einen Seite kumulativ alle Ablehnungsgründe, der Wahr-

scheinlichkeitsgrad und -umfang einer potentiellen Verletzung sowie die Wertigkeit des konkreten 

Schutzgutes. In die Erwägung einzustellen ist ebenfalls, ob bei einem temporär bedingten Ablehnungs-

grund ein Abwarten zumutbar ist.163  

Aspekte des öffentlichen Interesses an der Veröffentlichung finden sich im 1. Erwägungsgrund der 

UIRL. Diese nennt die Schärfung des Umweltbewusstseins, die wirksame Teilhabe der Öffentlichkeit an 

Entscheidungsverfahren in Umweltfragen sowie die Förderung eines freien Meinungsaustausches. Der 

Antragsteller fungiert dabei als Repräsentant der Öffentlichkeit.164 Individualinteressen sind demgegen-

über häufig nachrangig, aber wohl nicht gänzlich außer Acht zu lassen.165 

Das Wichtigste in Kürze 

 Die Ausnahmegründe nach § 8 Abs. 1 und Abs. 2 UIG bezwecken den Schutz öffentlicher Be-

lange. Ihr Ausnahmecharakter verlangt eine restriktive Handhabung. 

 Informationsbegehren hinsichtlich Emissionen können nicht durch die Gründe nach § 8 Abs. 1  

Satz 1 Nr. 2-4 UIG verweigert werden. 

 Neben dem Vorliegen eines Ausnahmegrundes muss eine Prognose ergeben, dass die Informati-

onsfreigabe in der konkreten Situation den Schutzgütern abträglich ist. Es bedarf insofern einer 

Abwägung des Ablehnungsgrundes mit dem öffentlichen Interesse an der Zugänglichmachung 

von Umweltinformationen. 

 

                                                      

160 BT-Drs. 15/3406, S. 18; Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 120. 
161 BVerwG, Urt. v. 24.9.2009 - 7 C 2.09, Rn. 62 f. 
162 Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 121. 
163 Reidt/Schiller in Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 8, Rn. 47 ff. 
164 VGH Mannheim, Urt. v. 25.11.2008 – 10 S 2702/06, Rn. 24. 
165 BVerwG, Urt. v. 24.9.2009 - 7 C 2.09, Rn. 62 f. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/034/1503406.pdf
https://www.bverwg.de/240909U7C2.09.0
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&docid=JURE090047043&psml=bsbawueprod.psml&max=true&doc.part=L&doc.norm=all
https://www.bverwg.de/240909U7C2.09.0
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5.2 Ablehnungsgründe nach § 9 UIG 

§ 9 UIG setzt die Ausnahmetatbestände des Art. 4 Abs. 2 UIRL um, welche dem Schutz privater Be-

lange dienen. Geschützt werden sollen sonstige Belange i.S.v. privaten Belangen. § 9 Abs. 1 UIG stärkt 

damit insbesondere das Recht auf informationelle Selbstbestimmung aus Art. 2 Abs. 1, Art. 1 Abs. 1 

Grundgesetz (GG), welches als Ausdruck des allgemeinen Persönlichkeitsrechts geschützt ist.166 Der Be-

zug zu privaten Belangen spiegelt sich damit nicht selten in mehrpoligen Rechtsverhältnissen wieder, in 

denen die informationspflichtige Stelle als Mittler zwischen Antragsteller und Privatperson fungiert.167 

Ebenso wie bei § 8 UIG kann aufgrund eines überwiegenden öffentlichen Interesses an der Bekannt-

gabe, trotz Vorliegen eines Ablehnungsgrundes, eine Informationsherausgabe erfolgen (§ 9 Abs. 1 

Satz 1, Abs. 2 Satz 1 UIG). Die Zustimmung des Betroffenen kann dies ebenfalls ermöglichen, (§ 9 

Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 UIG). 

5.2.1 Ablehnungsgründe nach § 9 Abs. 1 UIG 

§ 9 Abs. 1 UIG führt verschiedene, alternativ nebeneinander bestehende Ablehnungsgründe auf.  

Personenbezogene Daten, § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UIG 

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UIG ist ein UIG-Antrag abzulehnen, soweit durch das Bekanntgeben der 

Informationen personenbezogene Daten offenbart und dadurch Interessen der Betroffenen erheblich 

beeinträchtigt werden. Damit ist die Prüfung zweistufig aufgebaut und befasst sich zunächst mit der 

Frage, ob überhaupt personenbezogene Daten offenbart und diese zugleich erheblich beeinträchtigt 

werden.168 

Die Norm weist gewisse Überschneidungen mit der Datenschutzgrundverordnung und dem Bundesda-

tenschutzgesetz (BDSG) auf. Dessen Normen können als Auslegungshilfe und sogar für Definitionen 

herangezogen werden, sofern sie Sinn und Zweck des UIG nicht widersprechen.169  

Nach § 3 Abs. 1 BDSG a.F. sind personenbezogene Daten Einzelangaben über persönliche oder 

sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Geschützt sind sowohl 

Daten, die der persönlichen Lebensführung als auch der wirtschaftlichen Betätigung entstammen.170 

Persönliche Verhältnisse umfassen bspw. Umweltdaten aus Gesundheitsuntersuchungen im Zusam-

menhang mit Umweltbelastungen.171 Demgegenüber gehören zu den sachlichen Verhältnissen der 

Grundbesitz, Boden- und Gewässerverunreinigungen172, der Anbau genetisch veränderter Erzeug-

nisse173 und auch der Empfang von umweltbezogenen Subventionen.174 Auch Namen und Telefonnum-

mern von Behördenmitarbeitern175 oder Sachverständigen176 können personenbezogene Daten sein. 

Demgegenüber sind Daten juristischer Personen des Privatrechts, des öffentlichen Rechts oder 

einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts nicht von § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UIG umfasst. Grund 

dafür ist, dass diese sich nicht auf den Schutz personenbezogener Daten berufen können. Diese sind 

primär aus ökonomischen, wettbewerbs-, steuer- oder statistikrechtlichen Gründen, insbesondere nach 

                                                      

166 BT-Drs. 15/3406, S. 19 f.; BT-Drs. 12/7138, S. 14. 
167 Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 157. 
168 Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 172. 
169 VG Arnsberg, Urt. v. 29.11.2007 - 7 K 3982/06, Rn. 47 ff.; VGH München, Beschl. v. 22.11.2000 - 22 ZE 00.2779,. NVwZ 

2001, 342 (343); OVG Münster, Urt. v. 1.3.2011 – 8 A 2861/07, Rn. 107 ff.  
170 BVerwG, Urt. v. 24.3.2010 - 6 A 2.09, Rn. 34; OVG Koblenz, Urt. v. 2.6.2006 - 8 A 10267/06, 52 f.; VG Braunschweig, Urt. v. 
14.1.2009, 2 A 121/08, S. 6. 
171 Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 9, Rn. 7. 
172 VG Braunschweig, Urt. v. 14.1.2009, 2 A 121/08, S. 6; OVG Koblenz, Urt. v. 3.11.2008, 12 F 11054/08.OVG, II 2a). 
173 VGH München, Beschl. v. 22.11.2000 - 22 ZE 00.2779,. NVwZ 2001, 342 (343); VG Braunschweig, Urt. v. 14.1.2009 - 2 A 

121/08, S. 7 ff. 
174 VG Schleswig, Urt. v. 29.11.2007 – 12 A 37/06, S. 14. 
175 BVerwG, Beschl. v. 19.6.2013 - 20 F 10.12; Rn. 9 ff. 
176 EuGH, Urt. v. 16.7.2015 - C-615/13, Rn. 62 ff.; VGH Kassel, Beschl. v.31.10.2013 - 6 A 1734/13.Z, Rn. 21. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/034/1503406.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/12/071/1207138.pdf
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/vg_arnsberg/j2007/7_K_3982_06urteil20071129.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2011/8_A_2861_07urteil20110301.html
https://www.bverwg.de/de/240310U6A2.09.0
http://www.landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/7qe/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&doc.id=MWRE060000287&doc.part=L
http://www.risikoregister.de/gvo/maps/2A08121_Urteil_vom_090114.pdf
http://www.risikoregister.de/gvo/maps/2A08121_Urteil_vom_090114.pdf
https://www.jusmeum.de/urteil/ovg_rheinland-pfalz/191bf74d711c6cea1f8ceaff328af6157ef10ab33b881c2bc0b16de7eecdeefd
http://www.risikoregister.de/gvo/maps/2A08121_Urteil_vom_090114.pdf
https://www.lda.brandenburg.de/media_fast/5955/VG_Schleswig_Holstein_12_A_37_06.pdf
https://www.bverwg.de/190613B20F10.12.0
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165906&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12487696
https://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE190029365
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Maßgabe von § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 UIG geschützt.177 Eine andere Wertung ergibt sich nur, so-

fern ein Bezug zu einer natürlichen Person erkennbar ist, wie bspw. Ein-Mann-GmbH oder GbR. In die-

sem Fall ist auch ein Schutz nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 UIG denkbar.178  

Der jeweils Betroffene kann in die Weitergabe personenbezogener Daten einwilligen, sodass der Ab-

lehnungsgrund entfällt. Eine Einwilligung erfolgt nach Maßgabe des § 51 BDSG. Sie kann insbesondere 

jederzeit widerrufen werden (§ 51 Abs. 3 BDSD). Im Zweifelsfall muss die Einwilligung nachgewiesen 

werden (§ 51 Abs. 1 BDSG). 

Im Einzelfall könnte durch das Anonymisieren und Pseudonymisieren die Eigenschaft als personenbezo-

gene Daten aufgehoben werden, sodass § 9 Abs. 1 Nr. 1 UIG nicht zur Anwendung kommt. Das ist 

u. a. bei einem groben Kartenmaßstab der Fall.179  

Hinzukommen muss eine erhebliche Beeinträchtigung von Interessen der Betroffenen. § 9 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UIG ist als Ausnahmevorschrift eng auszulegen, was sich in der Erheblichkeit der 

Beeinträchtigung widerspiegelt. Erforderlich ist eine einzelfallbezogene, hinreichend substantiierte und 

konkrete Darlegung, sodass dem Geheimhaltungsinteresse des Betroffenen ein erhebliches Gewicht 

zukommt. Dabei sind sowohl Art und Umfang der Informationspreisgabe als auch die Wahrscheinlich-

keit und der Grad nachteiliger Auswirkungen auf die Interessen des Betroffenen in die prognostische 

Bewertung einzustellen.180 Dies erschließt sich zudem aus dem jeweiligen Normzweck und der fachge-

setzlichen Einstufung. Insofern bedarf es einer eigenständigen Prüfung im Rahmen des Tatbestands.181 

Inwiefern eine Beeinträchtigung erheblich ist, bemisst sich nach dem Grad des schutzwürdigen Interes-

ses und der Erheblichkeit der Beeinträchtigung.182 

Die Beeinträchtigung ist zumindest nicht erheblich, sofern es sich um allgemein zugängliche183, be-

kannte Daten oder Register handelt und die Daten ohne großen Aufwand ermittelt werden können.184 

So ist auch die Nennung von Namen und Dienststellen des beteiligten Personenkreises trotz Personen-

bezug nicht erheblich, sofern die Dokumente in amtlicher Eigenschaft verfasst wurden, da sie mithin 

der Allgemeinheit zugänglich sind.185 Anders ist dies nur zu bewerten, wenn es um die Bestätigung be-

kannter Daten geht, da dieser Sachverhalt an sich erst eine Betroffenheit hervorrufen kann.186 Auch bei 

Daten, welche im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens öffentlich ausgelegt wurden, fehlt es grds. 

an der Erheblichkeit. Dies ist nicht der Fall, wenn es sich um Einwendungen hinsichtlich des Verfahrens 

handelt und diese ggf. mit Anfeindungen, wenn nicht sogar mit Zerstörung oder ähnlichem rechnen 

müssen. Es genügt jedoch keine entfernte, sondern nur eine konkrete Gefährdung.187 

Schutz des geistigen Eigentums, § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 UIG 

Das Umweltinformationsgesetz dient ebenfalls dem Schutz des geistigen Eigentums. Insbesondere 

die Verletzung von Urheberrechten wird vom Gesetzgeber explizit genannt und kann einen Ableh-

nungsgrund darstellen. Schutzgedanke dessen ist, dass verhindert werden soll, dass sich unzulässig ein 

                                                      

177 BVerwG, Urt. v. 23.2.2017 – 7 C 31.15, Rn. 45; VGH Kassel, Beschl. v.31.10.2013 - 6 A 1734/13.Z, Rn. 18. 
178 Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 173; VG Braunschweig, Urt. v. 14.1.2009, 2 A 121/08, S. 6.; VG Schleswig, Urt. 
v. 29.11.2007 – 12 A 37/06, S. 14.  
179 Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 173; Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 9, Rn. 9. 
180 OVG Münster, Beschl. 13.3.2019 - 15 A 769/18, Rn. 30 ff.; OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 12.2.2015 – 12 B 13/12, NVwZ-
RR 2015, 801 (802). 
181 VGH Mannheim, Beschl. v. 16.10.2014 – 10 S 2043/14, Rn. 11; VG Braunschweig, Urt. v. 14.1.2009, 2 A 121/08, S. 7. 
182 Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 176; VG Braunschweig, Urt. v. 14.1.2009, 2 A 121/08, S. 6 ff. 
183 OVG Münster, Beschl. v. 28.1.2014 – 8 A 2190/11, Rn. 11 ff. 
184 BVerwG, Beschl. v. 19.6.2013 - 20 F 10.12; Rn. 9 ff.; VGH Mannheim, Urt. v. 25.11.2008 – 10 S 2702/06, Rn. 22. 
185 OVG Koblenz, Beschl. v. 3.11 2008 - 12 F 11054/08, NVwZ 2009, 477 (478); a.A. mit Blick auf das IFG: BVerwG 7 C 20.15, 
Urt. v. 20.10.2016 – 7 C 20/15, Rn. 15. 
186 Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 9, Rn. 11, 13. 
187 Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 176; VG Braunschweig, Urt. v. 14.1.2009, 2 A 121/08, S. 8 f. 
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https://www.bverwg.de/190613B20F10.12.0
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&docid=JURE090047043&psml=bsbawueprod.psml&max=true&doc.part=L&doc.norm=all
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Informationszugang zum fremden technischen Know-how verschafft wird. Der Schutz fremder techni-

scher Daten ist beispielsweise in der Verfahrensgestaltung oder Anlagenverschaltung ein relevantes 

Thema.188 

Geistiges Eigentum ist ein Schutzgut mit Bezug zu immateriellen Gütern, wie beispielsweise Urheber-

(Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG)), Marken- (Gesetz über den Schutz von 

Marken und sonstigen Kennzeichen), Patent- (Patentgesetz) und Geschmacksmusterrechte (Gesetz 

über den rechtlichen Schutz von Design).189 Das geistige Eigentum wird insofern durch die einfachge-

setzlichen Vorgaben gewährt und auch zugleich beschränkt.190 Weitere Voraussetzung ist jedoch auch 

die tatsächlich drohende Verletzung des geistigen Eigentums. Das setzt im Einzelfall eine Auseinander-

setzung mit der möglichen Verletzung eines bestimmten Rechts voraus.191  

Von praktischer Relevanz im Bereich des Umweltinformationsgesetzes können insbesondere urheber-

rechtliche Fragestellungen sein. Deren Schutzumfang ist in § 2 Abs. 1 und 2 UrhG geregelt. Ver-

wandte Schutzrechte sind in den §§ 70 ff. UrhG normiert. Das können beispielsweise auch Lichtbilder 

(§ 72 UrhG) und Datenbanken192 (§§ 87a ff. UrhG) sein. Sofern das UrhG die Informationserteilung ge-

stattet, so wird § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UrhG nicht verletzt.193 Vom Urheberrecht nicht erfasst sind amt-

liche Werke im Sinne des § 5 Abs. 1 UrhG wie Gesetze, Verordnungen, amtliche Erlasse oder Bekannt-

machungen. Darunter fallen jedoch keine Fotos oder Karten Dritter, die nicht im allgemeinen Interesse 

und ebenso wenig zur allgemeinen Kenntnisnahme veröffentlicht wurden, weil es sich bspw. um eine 

geschützte Datenbank handelt.194  

Nach § 45 Abs. 1 UrhG besteht die Möglichkeit einzelne Vervielfältigungsstücke von Werken zur Ver-

wendung in Verfahren vor einem Gericht, einem Schiedsgericht oder einer Behörde herzustellen. 

Dadurch wird § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UIG grds. nicht beschränkt, sofern die Informationen nicht außer-

halb des Verfahrens verwendet werden.195  

Die Informationsherausgabe eines Werkes kann das Recht des Urhebers (§ 7 UrhG) an der Erstveröf-

fentlichung (§ 12 UrhG) verletzen. 

Urheber eines Werkes kann nur eine natürliche Person sein. Im Umkehrschluss können weder juristi-

sche, noch teilrechtsfähige Personen oder Gesellschaften als Urheber gelten.196 Sofern mehrere Urheber 

eines Werkes bestehen, bilden diese eine Urhebergemeinschaft bzw. Miturheber (§ 8 UIG). Der Urhe-

ber eines Werkes kann bestimmen, ob, wann und wie seine Werke der Öffentlichkeit zugänglich ge-

macht werden. Er kann sein Nutzungsrecht selber ausüben oder dieses an einen Dritten übertragen (§§ 

29 – 31 UrhG). Das geschieht in der praktischen Arbeit häufig in der Konstellation zwischen Auftragge-

ber und Urheber eines Werkes.197 

Für die Frage, ob es sich um ein Werk im Sinne des § 2 UrhG handelt ist entscheidend, inwiefern im 

Einzelfall einer Einzelperson eine individuelle schöpferische Leistung (§ 2 Abs. 2 UrhG) zugeschrieben 

werden kann.198 Sofern man das Vorliegen eines Werks bejaht, besteht für jedes Werk eine einheitliche 

Schutzuntergrenze, sodass insofern für eine besondere Gewichtung kein Raum ist.199  

                                                      

188 BT-Drs. 12/7138, S. 14, 18. 
189 Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 9, Rn.16; BT-Drs. 12/7138, S. 14.  
190 Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 178 f. 
191 Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 9, Rn.16; VGH Mannheim, Urt. v. 25.11.2008 - 10 S 2702/06; 
Rn. 27 ff. 
192 OLG Köln, Urt. v. 15.12.2006 - 6 U 229/05. 
193 Schnabel, GRUR 2018, 780 (783). 
194 VGH Mannheim, Urt. v. 25.11.2008 - 10 S 2702/06; 27 ff. 
195 OVG Münster, Urt. v. 24.11.2017 – 15 A 690/16, Rn. 126 ff. 
196 BT-Drs. IV/270 S. 40 f. 
197 Mit Bezug zum IFG: BVerwG, Urteil vom 25. Juni 2015 - 7 C 1.14, Rn. 35. 
198 Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 180. 
199 BVerwG, Urt. v. 26.9.2019 - 7 C 1.18, Rn. 22. 
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https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/koeln/j2006/6_U_229_05urteil20061215.html
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http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/04/002/0400270.pdf
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Ausgehend von diesem Werk-Verständnis sind Antragsunterlagen im Genehmigungsverfahren grund-

sätzlich nicht geschützt.200 Anwaltsschriftsätzen, behördlichen Vermerken, Messwertlisten, Funddaten 

von Tier- und Pflanzenarten oder auch Arteninventaren wird in der Regel ebenfalls der Charakter eines 

Werkes fehlen.201 Gleiches gilt für die schablonenhafte Abbildung von Erkenntnissen, die auf vorgege-

benen Berechnungsmethoden beruhen wie bspw. Ausbreitungsberechnungen nach der TA Lärm.202 

Anders kann die rechtliche Bewertung jedoch hinsichtlich der damit verbundenen Gutachten und Pläne 

ausfallen. Sofern sie auf einer individuellen Eigenarbeit beruhen, kann man sie als geistige Leistung und 

damit als Werk verstehen. Dafür müssen die Informationen Bewertungen mit prognostischen Elemen-

ten enthalten, die qualitativ über eine bloße Datensammlung oder Ähnliches deutlich hinausgehen.203  

Demgegenüber ist das Recht auf Erstveröffentlichung dann nicht „verbraucht“ und damit verletzt, 

wenn die eingereichten Unterlagen im Rahmen eines nicht-öffentlichen Verfahrens eingereicht wurden. 

In diesem Fall waren die Unterlagen nur dem jeweiligen Behördenmitarbeiter und den anderen Verfah-

rensbeteiligten zugänglich. Die Einreichung kann auch damit prinzipiell auch nicht als konkludentes 

Einverständnis mit der Veröffentlichung angesehen werden.204  

Es zeigt sich, dass der Schutz geistigen Eigentums aufgrund seiner vielzähligen Verankerung im einfa-

chen Recht umfassend angelegt ist. Die einfachgesetzlichen Vorgaben beinhalten dabei eine ganz ei-

gene Regelungsmaterie. Beachtenswert bei der Auslegung ist zugleich, dass das UIG eine restriktive 

Handhabung fordert. Das führt zu einer mitunter hohen Komplexität bei der Prüfung dieses Ableh-

nungsgrundes.  

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, § 9 Abs. 1 Satz. 1 Nr. 3 UIG 

§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG beschränkt den Informationsanspruch, sofern durch das Bekanntgeben Be-

triebs- oder Geschäftsgeheimnisse zugänglich gemacht würden oder die Informationen dem Steuerge-

heimnis oder dem Statistikgeheimnis unterliegen. Dieser Tatbestand fußt nach grundrechtlichem Ver-

ständnis auf dem Schutzgedanken der Eigentums- und Berufsfreiheit nach Art. 14, 12 GG.205 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind alle auf ein Unternehmen bezogene Tatsachen, Umstände 

und Vorgänge, die nicht offenkundig, sondern nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich sind 

und an deren Nichtverbreitung der Rechtsträger ein berechtigtes Interesse hat. Betriebsgeheimnisse 

stellen im Wesentlichen technisches Wissen dar; Geschäftsgeheimnisse betreffen vornehmlich kauf-

männisches Wissen.206 Sofern es sich um bekannte Informationen handelt, sind die jeweiligen Tatsa-

chen nicht mehr als geheim zu werten.207  

Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse setzen danach sowohl einen Mangel an Offenkundigkeit der In-

formationen als auch ein berechtigtes Interesse des Unternehmens an deren Nichtverbreitung voraus. 

Damit es an der Offenkundigkeit fehlt, dürfen die Informationen nur einem begrenzten Personenkreis 

zugänglich sein. Entscheidende Frage ist, ob der Informationsinhaber die Informationen weiterhin kon-

trolliert und bspw. jeden Inhaber zur Verschwiegenheit verpflichtet.208 Ein berechtigtes Geheimhal-

tungsinteresse kann bejaht werden, wenn die Offenlegung der Information geeignet ist, exklusives 

technisches oder kaufmännisches Wissen den Marktkonkurrenten zugänglich zu machen und so die 

Wettbewerbsposition des Unternehmens nachteilig zu beeinflussen.209 

                                                      

200OVG Münster, Urt. v. 24.11.2017 – 15 A 690/16, Rn. 94; Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 9, 

Rn.17. 
201 Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 180. 
202 Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 180. 
203 OVG Münster, Urt. v. 24.11.2017 – 15 A 690/16, Rn. 70 ff.; VG Dresden, Urt. v. 21.4.2016 − 3 K 1371/12, S. 13. 
204 So das OVG Münster, Urt. v. 24.11.2017 – 15 A 690/16, Rn. 70 ff., BVerwG, Urt. v. 26.9.2019 - 7 C 1.18, Rn. 25 ff.  
205 Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 193. 
206 OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 29.3.2019 - OVG 12 B 13.18, Rn. 54 f., BVerwG, Urt. v. 24.9.2009 - 7 C 2/09, Rn. 55 ff.  
207 BVerwG, Urt. v. 24.9.2009 - 7 C 2/09, Rn. 50 ff. 
208 BVerwG, Urt. v. 23.2.2017 - 7 C 31/15, Rn. 95. 
209 BVerwG, Urt. v. 24.9.2009 - 7 C 2.09, Rn. 50. 
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https://www.bverwg.de/260919U7C1.18.0
https://www.bverwg.de/260919U7C1.18.0
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/279b/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE190001403&doc.part=L&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.bverwg.de/240909U7C2.09.0
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Es muss eine prognostische Einschätzung nachteiliger Auswirkungen im Falle des Bekanntwer-

dens der Information erfolgen. Zudem muss das Vorliegen des Ausschlussgrundes nachvollziehbar und 

plausibel dargelegt werden, um eine willkürliche Geheimhaltung zu verhindern. Hierfür gilt der allge-

meine ordnungsrechtliche Maßstab der hinreichenden Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts. Es 

bedarf nicht des sicheren Nachweises nachteiliger Auswirkungen, sondern der nicht nur theoretischen 

Beeinträchtigung.210 Für die Verweigerung einer Zugänglichmachung genügt es, wenn die offengelegte 

Information ihrerseits Rückschlüsse auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zulassen.211 Pauschale Dar-

legungen des betroffenen Unternehmens sind hierbei nicht ausreichend.212 Maßgebliche Beurteilungs-

grundlage ist nicht allein die Einschätzung oder Deklaration der Geheimhaltungsbedürftigkeit durch 

den Inhaber des Geheimnisses. Nach § 9 Abs. 1 Satz 4 UIG kommt der Ausweisung als Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnis jedoch Indizwirkung zu. Dennoch unterliegt diese Bewertung der vollen behördli-

chen und gerichtlichen Kontrolle. Insbesondere ist die erteilungspflichtige Behörde darlegungsbelastet 

hinsichtlich des Vorliegens eines Ablehnungsgrundes. Dabei muss sie eventuelle Nachteile plausibel und 

nachvollziehbar darlegen.213 Die Gründe sind auf Verlangen der Behörde durch den Betroffenen auszu-

führen (§ 9 Abs. 1 Satz 5 UIG). 

Auch öffentliche Stellen können sich unter Umständen auf den Schutz des § 9 Abs. 1 Satz 1 UIG beru-

fen, sofern sie nicht hoheitlich, sondern als Private im Wirtschaftsverkehrt tätig sind. Gleichzeitig ist dies 

jedoch ausgeschlossen, sofern sämtliche Firmenanteile der öffentlichen Hand angehören.214  

Der erforderliche Wettbewerbsbezug fehlt ggf., sofern die Informationen abgeschlossene Vorgänge 

ohne Bezug zum heutigen Geschäftsbetrieb betreffen.215 Auch die Kapazität und die Auswirkungen 

einer genehmigungsbedürftigen Anlage sind nicht als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis zu verstehen. 

Es fehlt in diesem Fall an einem berechtigten Geheimhaltungsinteresse, da die Anlagengenehmigung 

und das damit verbundene förmliche oder nicht-förmliche Verfahren von bestimmten Leistungsgrenzen 

abhängt.216 

Unter Umständen können auch spezialgesetzliche Regelungen einen eingeschränkten Schutz von Be-

triebs- und Geschäftsgeheimnissen nahelegen; so bspw. § 65 Abs. 2 Pflanzenschutzgesetz oder § 17 a 

Abs. 2 Gentechnikgesetz. Die fachgesetzlichen Wertungen lassen jedoch eine Einzelfallentscheidung im 

Rahmen des Umweltinformationsanspruchs nicht entfallen.217 

Explizit in § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG genannt, sind zugleich Informationen, die dem Steuergeheim-

nis (§ 30 Abgabenordnung (AO)) unterfallen. Insbesondere die Ausnahmegründe des § 30 Abs. 4 AO 

sind im Zusammenhang mit § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG nicht relevant.218 

5.2.2 Einschränkung der Ablehnungsgründe des § 9 Abs. 1 UIG 

Die Ablehnungsgründe des § 9 Abs. 1 Satz 1 UIG gelten nicht unbeschränkt, sondern nur unter den 

erhöhten Voraussetzungen der § 9 Abs. 1 Satz 2-5 UIG.  

Anhörung des Betroffenen, § 9 Abs. 1 UIG  

Nach § 9 Abs. 1 Satz 3 UIG sind die Betroffenen vor der Informationsgewährung anzuhören.  

                                                      

210 OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 29.3.2019 - OVG 12 B 13.18, Rn. 54 f., BVerwG, Urt. v. 24.9.2009 - 7 C 2/09, Rn. 55 ff.; 

BVerwG, Urt. v. 23.2.2017 – 7 C 31/15, Rn. 96. 
211 OVG Koblenz, Urt. v. 28.9.2016 -  8 A 10342/16, Rn. 49 f.; BVerwG Urt. v. 24.9.2009 - 7 C 2.09, Rn. 55. 
212 VGH Koblenz, Urt. v. 21.3.2017 - 10 S 413/15, Rn. 44; VGH Mannheim, Urt. v. 29.6.2017 - 10 S 436/15, Rn. 51. 
213 BVerwG, Urt. v. 23.2.2017 – 7 C 31/15, Rn. 65; OVG Koblenz, Urt. v. 6.9.2012 – 8 A 10096/12.OVG, Rn. 43 ff. 
214 Schrader in: Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 203. 
215 OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 29.3.2019 - OVG 12 B 13.18, Rn. 54 f. 
216 BVerwG, Urt. v. 24.9.2009 - 7 C 2/09, Rn. 51 f. 
217 VGH München, Beschl. v. 22. 11. 2000 - 22 ZE 00.2779, NVwZ 2001, 342 (343). 
218 Reidt/Schiller in Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 9 Rn. 26; OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 4.8.2014 - 12 N 

36.14, Rn. 1 ff. 
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An die Anhörung sind keine besonderen Form- und Fristvorgaben gebunden. Damit eine gesetzte 

Frist angemessen ist, sollte diese jedoch einen Bezug zur maximal zweimonatigen Entscheidungsfrist 

des § 3 Abs. 3 UIG aufweisen. Dem Betroffenen muss es aus Gründen des effektiven Rechtsschutzes 

möglich sein, sich über das Informationsbegehren kundig zu machen und eventuell gegen die Entschei-

dung der informationspflichtigen Stelle mit Rechtsmitteln einzuschreiten.219 Die Frist sollte insofern un-

terhalb von zwei Monaten sein und Spielraum für weitere Entscheidungen bzw. Fragestellungen hin-

sichtlich des Informationsbegehrens lassen. Eine Ein- bis Zwei-Wochen-Frist ist insofern angemessen. 

Insbesondere die Monatsfrist des § 70 VwGO für Widersprüche kann hier ggf. unterschritten wer-

den.220 Die Anhörung kann u.U. auch durch öffentliche Bekanntgabe (§ 41 Abs. 3 VwVfG) angestoßen 

werden.221 Die Anhörung ist jedoch keineswegs entbehrlich im Sinne des § 28 Abs. 2 Nr. 2 VwVfG.222 

Anzugeben ist im Rahmen der Anhörung bezüglich welcher Thematik und durch wen der Antrag ge-

stellt wurde. Eventuell erforderlich ist, dass sich die Anhörung auf gewisse entscheidungserhebliche As-

pekte bezieht wie bspw. die tatsächlich zu erwartenden Auswirkungen und deren Darlegung. Die Not-

wendigkeit der Anhörung ergibt sich aus dem im Rechtsstaatsprinzip verankerten Grundsatz der Waf-

fengleichheit. Sofern durch die Informationsgewährung Belange Dritter berührt werden, muss der Be-

troffene wissen, wer die jeweiligen Informationen über ihn oder sein Unternehmen erhält.223 Um sich 

im Rahmen eines Informationsbegehrens ein sachgerechtes Bild über die jeweiligen Interessenlagen 

und eventuelle Ausschlussgründe der Beteiligten zu verschaffen, sind alle Personen anzuhören, für die 

eventuell ein Ablehnungsgrund nach § 9 Abs. 1 UIG gegeben ist. Dabei haben Unternehmen durch die 

Kennzeichnung als Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis die Möglichkeit, den Status als Betroffene zu er-

langen (§ 9 Abs. 1 Satz 4 UIG).224 

Die Anhörung ist immer dann entbehrlich, sofern die informationspflichtige Stelle beabsichtigt dem In-

formationsbegehren nicht zu entsprechen. Eine unterlassene Anhörung kann in direkter oder mittelba-

rer Anwendung der §§ 45, 46 VwVfG durch eine Nachholung geheilt werden. Auch sofern die unter-

lassene Anhörung für die Entscheidung in der Sache nicht relevant war, kann sie als entbehrlich bewer-

tet werden.225 

Zustimmung des Betroffenen  

Die Zustimmung des durch die Informationsbereitstellung Betroffenen führt zum Entfallen des Ableh-

nungsgrundes. In diesem Fall ist eine Beeinträchtigung zu verneinen. Insbesondere im Rahmen der An-

hörung kann die Zustimmung nach § 9 Abs. 1 Satz 3 UIG erteilt werden.226  

Die Eigenschaft als Betroffener ergibt sich aus dem jeweils durch die Informationserteilung verletzten 

Rechtsgut wie bspw. personenbezogenen Daten, geistigem Eigentum, Betriebs- oder Geschäftsgeheim-

nissen. Das erfordert unter Umständen auch die Zustimmung mehrerer Personen.227  

Die Zustimmung als solche erfordert keine bestimmte Form. Als empfangsbedürftige Willenserklärung 

ist ihre Wirksamkeit vom Zugang bei der informationspflichtigen Stelle abhängig. Maßgeblich ist, dass 

sich aus der abgegebenen Erklärung mit hinreichender Bestimmtheit ergibt, auf welche konkreten In-

formationen sich die Zustimmung erstreckt. Eine erteilte Zustimmung kann jederzeit für die Zukunft wi-

derrufen werden.228 

                                                      

219 Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 254; OVG Magdeburg, Beschl. v. 29.7.2016 - 2 M 14/16, Rn. 30.  
220 Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 254; Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 9 Rn. 36a. 
221 VG Arnsberg, 7 K 3982/06, Urt. v. 29.11.2007, Rn. 65. 
222 Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 9 Rn. 36a. 
223 Reidt/Schiller in Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 9 Rn. 36; OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 18.01.2018 - OVG 

12 B 14.16, Rn. 39 ff. 
224 VGH München, Beschl. v. 22.11.2000 - 22 ZE 00.2779, NVwZ 2001, 342 (343); BVerwG, Urt. v. 23.2.2017 – 7 C 31/15, Rn. 65. 
225 Reidt/Schiller in Landmann/Rohmer, UmweltR, 58. EL, 2010, § 9 Rn. 40; OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 18.01.2018 - OVG 

12 B 14.16, Rn. 42. 
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227 Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 9, Rn. 31. 
228 Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 9, Rn. 31 f. 
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Umweltinformationen über Emissionen, § 9 Abs. 1 Satz 2 UIG 

Wie auch schon in § 8 Abs. 1 Satz 2 UIG (Siehe Kapitel 5.1.1) beziehen sich die Ablehnungsgründe 

nicht auf Umweltinformationen bzgl. Emissionen. 

Überwiegendes öffentliches Interesse / Abwägung 

Die Ablehnungsgründe nach § 9 Abs. 1 Satz 1 UIG sind beschränkt, sofern ein überwiegendes öffentli-

ches Interesse an der Bekanntgabe besteht. Die Vorschrift dient initial der Herstellung von Transparenz 

im Umweltsektor durch Einbeziehung öffentlicher Stellen. Wie bereits i.R.d. § 8 UIG, ist auch nach § 9 

Abs. 1 Satz 1 UIG eine Abwägung geboten. Danach überwiegt das öffentliche Interesse an der Be-

kanntmachung gegenüber dem Geheimhaltungsinteresse des Unternehmens nur, wenn mit dem An-

trag ein Interesse verfolgt wird, das über das allgemeine Interesse hinausgeht, welches bereits jeden 

Antrag rechtfertigt.229  

Die Abwägung ist zu großen Teilen deckungsgleich mit der Abwägung nach § 8 Abs. 1 UIG (Siehe Ka-

pitel 5.1.3). Darüber hinaus treten hier die grundrechtlich geschützten, privaten Belange wie bspw. das 

informationelle Selbstbestimmungsrecht und die Berufsfreiheit hinzu, welche in die Abwägung einzu-

stellen sind.230 Sofern mehrere Ablehnungsgründe einschlägig sind, können diese kumulativ gewürdigt 

werden.231 Abwägungsrelevant ist auch der Grad der Beeinträchtigung, die durch die Informationsher-

ausgabe prognostisch zu erwarten ist. Ebenso von Bedeutung ist die Frage, inwiefern der Zeitpunkt der 

Herausgabe die Verletzungsrelevanz beeinflussen kann.232 

Im Bereich des § 9 Abs. 1 Satz 3 UIG sind eventuelle private Nutzungsinteressen näher zu beleuchten. 

Die Eigennutzung der Informationen führt nicht zu einem Ausschluss des Anspruchs, ist aber häufig 

erörterungsbedürftig; wie bspw. bei kommerziellen Interessen233 oder dem Interesse, die Informationen 

in einem Rechts- oder einem Konkurrentenstreit234 einzusetzen.  

Für eine Herausgabe sprechen wiederum die Schärfung des Umweltbewusstseins, die wirksame Teil-

habe der Öffentlichkeit an Entscheidungsverfahren in Umweltfragen sowie die Förderung eines freien 

Meinungsaustausches, welche sich im 1. Erwägungsgrund der UIRL finden.235 Darüber hinaus sprechen 

für eine Informationsherausgabe bspw., dass ein weit verbreiteter Missstand hinsichtlich einer Frage-

stellung gegeben ist.236 

In die Abwägung ist ebenfalls einzustellen, inwiefern ein milderes Mittel als die Ablehnung zur Verfü-

gung steht. Dieser Gedanke korrespondiert mit der Mitteilungspflicht aus § 5 (Siehe Kapitel 5.3.1). In-

sofern bietet es sich u.U. für die Behörde an, ggf. auf dahingehende Alternativen hinzuweisen. So kann 

im Einzelfall durch ein Anonymisieren oder Pseudonymisieren dem Informationsbegehren entsprochen 

werden.237 Ebenfalls denkbar, wenn auch nur situativ umsetzbar, ist, ob eine Zusammenfassung der 

Informationen eine Alternative zu deren vollständiger Herausgabe ist.238 Die Schutzwürdigkeit aufgrund 

des Ablehnungsgrundes kann zudem eingeschränkt sein, wenn die Informationen zu einem späteren 

Zeitpunkt im Verfahren ohnehin zugänglich sind. So kann die Informationsherausgabe in bestimmten 
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238 OVG Münster, Beschl. v. 20.6.2005 – 8 B 940/05, ZUR 2005, 420 (421). 
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Zeiten der Vertragsanbahnung besonders relevant sein und nach Abschluss eines Vertrages keinerlei 

Relevanz mehr besitzen.239 

Die Abwägung unterliegt grundsätzlich der vollen gerichtlichen Kontrolle. Lediglich im Falle dessen, 

dass der Ablehnungsgrund nicht auf einer Prognose der zuständigen Behörde beruht, ist die gerichtli-

che Überprüfung auf eine Plausibilitätskontrolle beschränkt.240 

5.2.3 Ablehnung des Antrags nach § 9 Abs. 2 Satz 1 UIG 

Umweltinformationen, die private Dritte ohne rechtliche Verpflichtung einer informationspflichtigen 

Stelle übermittelt haben, und deren Offenbarung nachteilige Auswirkungen auf die Interessen der Drit-

ten hätte, dürfen grundsätzlich nicht zugänglich gemacht werden (§ 9 Abs. 2 Satz 1 UIG). Die Vor-

schrift soll die Zusammenarbeit von Privatpersonen und Behörden bei der Übermittlung von Umweltin-

formationen fördern und erhalten. Zugleich dient die Norm dem Schutz desjenigen, der die Informatio-

nen weitergegeben hat.241 § 9 Abs. 2 Satz 1 UIG bildet damit einen eigenständigen Ablehnungsgrund. 

Insbesondere muss der private Dritte nicht mit dem Betroffenen in § 9 Abs. 1 UIG personenidentisch 

sein.242 

Voraussetzungen des Ablehnungsgrundes 

Privater Dritter kann jede natürliche oder juristische Person des Privatrechts sein. Personen des öffent-

lichen Rechts können sich nicht auf den Ablehnungsgrund berufen. Gleiches gilt, sofern privatrechtli-

che Personen oder Unternehmen als Beliehene oder Verwaltungshelfer agieren. Auf den Ablehnungs-

grund berufen können sich jedoch privatrechtliche Unternehmen, welche ganz oder teilweise von der 

öffentlichen Hand gehalten werden.243 

Eine Übermittlung ist gegeben, wenn die Umweltinformationen zur Verfügung gestellt werden; auf 

die Art der Bereitstellung kommt es nicht an.244  

Die Freiwilligkeit der Übermittlung ist gegeben, sofern der Dritte hierzu nicht rechtlich verpflichtet ist. 

Eine Verpflichtung kann aus Vertrag, Rechtsvorschriften oder auch einem Verwaltungsakt resultieren. 

Auch hinsichtlich Informationen, die im Rahmen eines Genehmigungsantrags enthalten sein müssen, 

fehlt es an der Freiwilligkeit.245 Entscheidend für die Beurteilung ist dabei die tatsächliche Rechtslage. 

So ist u.a. bei irrtümlicher Herausgabe eine Verpflichtung abzulehnen und § 9 Abs. 2 UIG anwendbar. 

Anders ist dies im Rahmen eines rechtswidrigen Verwaltungsakts, sobald dieser bestandskräftig ist.246 

Auch sofern die informationspflichtige Stelle die Informationen lediglich hätte erheben können und es 

unterlassen hat, fehlt es an der Freiwilligkeit.247 Als freiwillig wird es in der Regel zu werten sein, sofern 

ornithologische oder andere artenschutzbezogene Daten an eine Behörde weitergegeben werden.248 Es 

zeigt sich insofern, dass die Anwendungsfälle des § 9 Abs. 2 Satz 1 UIG recht eng sind.  

Die Übermittlung muss mit nachteiligen Auswirkungen für die Interessen des privaten Dritten ver-

bunden sein. Das jeweilige Interesse ist weit zu verstehen und kann jeder nachvollziehbare Belang sein, 

der nicht bereits durch § 8 Abs. 1 und § 9 Abs. 1 UIG erfasst ist. Aus systematischen Gründen verbie-

ten sich bei § 9 Abs. 2 UIG Überschneidungen mit den Ablehnungsgründen dieser Normen.249 Die 

nachteiligen Auswirkungen sind durch eine Prognose der informationspflichtigen Stelle zu ermitteln. Es 
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genügt generell jede mögliche und insbesondere auch die bloße Befürchtung einer Verletzung. Die Ge-

wichtung der Auswirkungen erfolgt erst bei Abwägung mit dem überwiegenden öffentlichen Inte-

resse.250  

Einschränkung des Ablehnungsgrundes 

Der Ablehnungsgrund des § 9 Abs. 2 Satz 1 UIG gilt nicht uneingeschränkt. Er ist nicht anwendbar, so-

fern eine Einwilligung des Dritten gegeben ist, es sich um Umweltinformationen über Emissionen han-

delt oder ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Bekanntgabe besteht. Zu den Voraussetzun-

gen ist auf die obigen Ausführungen zu § 8 Abs. 1; § 9 Abs. 1 UIG zu verweisen (Siehe Kapitel 5.1.3, 

5.2.1, 5.2.2). 

Das Wichtigste in Kürze 

 Den Ablehnungsgründen des § 9 Abs. 1 und 2 UIG kommt Ausnahmecharakter zu. Sie sind dem-

entsprechend eng auszulegen. 

 Eine wichtige Voraussetzung ist die eventuelle Anhörung von Dritten. Diese darf das einmonatige 

Zeitfenster des § 3 Abs. 3 UIG nicht überschreiten. 

 Informationsbegehren hinsichtlich Emissionen können nicht aufgrund der Gründe nach § 9 Abs. 1 

und 2 UIG verweigert werden. 

 Sofern ein Ablehnungsgrund einschlägig ist, ist er gegen das öffentliche Interesse an der Zugäng-

lichmachung von Umweltinformationen abzuwägen. Mildes Mittel ggü. der Ablehnung kann die 

teilweise Herausgabe oder Anonymisierung sein.  

5.3 Form und Inhalt der Ablehnung, § 5 UIG 

§ 5 UIG dient der Umsetzung von Art. 4 Abs. 4 und 5 Richtlinie 2003/4/EG und enthält die maßgebli-

chen Anforderungen an die teilweise oder vollständige Ablehnungsentscheidung eines Informationsbe-

gehrens.251 In § 5 Abs. 1 und 2 UIG sind die maßgeblichen formellen Anforderungen an einen Ableh-

nungsbescheid geregelt. § 5 Abs. 3 UIG geht auf die Möglichkeit der Aussonderung von Informationen 

ein, die für den Informationsanspruch irrelevant sind. Nach § 9 Abs. 4 UIG ist einer Ablehnung zugleich 

eine Rechtsbehelfsbelehrung beizufügen. 

5.3.1 Pflicht zur Unterrichtung, § 5 Abs. 1 und 3 UIG 

§ 5 Abs. 1 und 3 UIG regeln die Voraussetzungen für eine Ablehnung und den Umgang mit diesen 

Gründen.  

Eine Ablehnung ist zu erteilen, sofern die Voraussetzungen der §§ 8, 9 UIG ganz oder teilweise gege-

ben sind oder dem Informationsanspruch auf andere Weise entsprochen werden kann. § 5 Abs. 1 

Satz 1 UIG regelt den Fall einer schlichten Ablehnung. § 5 Abs. 1 Satz 2 UIG beinhaltet weitere Fälle. In 

seiner ersten Alternative erfasst § 5 Abs. 1 Satz 2 UIG den Fall, dass von der konkret beantragten Zu-

gangsart abgewichen wird. Die zweite Alternative des § 5 Abs. 1 Satz 2 UIG bestimmt den Fall, dass 

ein Informationsbegehren abgelehnt wird, weil die Informationen auf andere, leicht zugängliche Art 

verfügbar sind. 

§ 5 Abs. 3 UIG ergänzt hier § 5 Abs. 1 UIG und statuiert, dass sofern Ablehnungsgründe nur für einen 

Teil der Informationen gegeben sind, zumindest die nicht betroffenen Informationen herauszugeben 

sind. Die Regelung entspricht dem generellen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, informiert aber auch 

zugleich den Antragsteller über den Umfang seines Anspruchs.252 Weiterhin sieht § 5 Abs. 3 UIG eine 
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eventuelle Trennung bzw. Aussonderung der herauszugebenden Informationen von den unzugängli-

chen Informationen vor. Die Trennung kann je nach Antrag und Medium (Papier- oder elektronisches 

Format) unterschiedlich erfolgen. In Betracht kommen Schwärzungen, Aussonderungen oder Auslas-

sungen. Hinsichtlich Aufwand und Umfang ist auch hier zu beachten, dass damit ggf. ein unangemes-

sener Aufwand verbunden ist (§ 3 Abs. 2 Satz 3 UIG) oder eine leichter zugängliche Art möglich ist (§ 3 

Abs. 2 Satz 4 UIG). In diesem Fall ist eine andere Art der Informationserteilung denkbar, um diese den-

noch zu ermöglichen, § 3 Abs. 2 Satz 2 UIG (Siehe Kapitel 3.4).253  

Die Trennung bzw. Aufteilung von Informationen beinhaltet zudem die Herausforderung, dass die ver-

bleibenden, zugänglich gemachten Informationen nicht inhaltsleer oder sogar missverständlich und ir-

reführend sich.254 Die informationspflichtige Stelle muss den Antragsteller dementsprechend Zweifel an 

der Richtigkeit der Informationsgewährung mitteilen, sofern sie davon Kenntnis hat. Gleiches gilt, so-

fern sich Zweifel aufdrängen. Grundsätzlich obliegt es jedoch dem Antragsteller, die Informationen auf 

ihren sachlichen Gehalt und ihre Verwertbarkeit zu überprüfen.255 Sofern eine Absonderung nicht sinn-

voll möglich ist, ist der Antrag abzulehnen.256 

Die auf § 5 Abs. 1 und 3 UIG beruhenden Entscheidungen sind jeweils mit Rechtsmitteln überprüfbar 

(Siehe Kapitel 5.3.3). 

5.3.2 Form und Inhalt der Ablehnung 

An eine Ablehnungsentscheidung sind keine besonderen Anforderungen gestellt. Insofern gelten für 

den Bescheid der informationspflichtigen Stelle die Vorschriften des VwVfG hinsichtlich Form und Be-

stimmtheit (§§ 10, 37 VwVfG) zumindest mittelbarer. Ist § 37 VwVfG bei Behörden unmittelbar an-

wendbar, so ist bei informationspflichtigen Stellen, die als Privatrechtssubjekte Verwaltungsaufgaben 

wahrnehmen, eine mittelbare Anwendung erforderlich.257 Nach § 37 Abs. 2 VwVfG kann die Ableh-

nung damit schriftlich, elektronisch, mündlich oder in anderer Weise erlassen werden. Ein schriftlicher 

oder elektronischer Verwaltungsakt muss darüber hinaus die erlassende Behörde erkennen lassen und 

die Unterschrift oder die Namenswiedergabe des Behördenleiters, seines Vertreters oder seines Beauftrag-

ten enthalten (§ 37 Abs. 3 VwVfG).  

Lediglich für den Fall, dass der Antrag schriftlich gestellt wurde oder die antragstellende Person dies be-

gehrt, erfolgt die Ablehnung in schriftlicher Form (§ 5 Abs. 2 Satz 1 UIG). Sie ist auf Verlangen des An-

tragstellers in elektronischer Form (§ 3a VwVfG) mitzuteilen, wenn der Zugang hierfür eröffnet ist (§ 5 

Abs. 2 Satz 2 UIG). Unabhängig von der jeweils erforderlichen Form, ist die Schriftform für den Ableh-

nungsbescheid generell empfehlenswert, da andernfalls die Rechtmittelfrist nach § 58 Abs. 1 VwGO 

nicht zu laufen beginnt. 

Der Ablehnungsbescheid muss die tragenden Gründe der Entscheidung mitteilen (§ 5 Abs. 1 Satz 3 

UIG). In der Begründung sind die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe der Entscheidung 

mitzuteilen (§ 39 Abs. 1 Satz 2, 3 VwVfG). Das erfordert eine konkrete, einzelfallbezogene Begrün-

dung, welche eine Auseinandersetzung mit dem Sachverhalt und die Darlegung der rechtlichen Erwä-

gungen erfordert. Auf diesem Weg soll der Adressat in die Lage versetzt werden, die Richtigkeit der 

sachlichen Grundlagen der Entscheidung und die Stimmigkeit der rechtlichen Folgerungen überprüfen 

zu können.258 Die Begründung muss zusammen mit der Ablehnungsentscheidung ergehen. Das ergibt 
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257 Schrader, Aarhus-Handbuch,2018, § 1, Rn. 230; Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 5, Rn. 12 ff. 
258 VGH Kassel, Beschl. v. 28.6.2006 - 7 UZ 2930/05, NVwZ-RR 2006, 776 (779). 

http://www.dbovg.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=JURE130006920&st=ent&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
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https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2014/8_A_655_12_Urteil_20140401.html
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sich aus dem Wortlaut von Art. 4 Abs. 5 Satz 2 UIRL (»In der Mitteilung«). Eine Ergänzung der Begrün-

dung ist dennoch möglich.259 Eine unzureichende Begründung ist nicht alleine, sondern nur in Verbin-

dung mit der Sachentscheidung anfechtbar (§ 44a VwGO). Eine unterbliebene Begründung macht den 

Ablehnungsbescheid als solchen rechtswidrig.260 Auch eventuellen Dritten ist die Entscheidung be-

kanntzugeben, um ihnen auf diesem Weg Rechtsschutzmöglichkeiten zu gewähren.261 

Die Ablehnungsentscheidung ist innerhalb der Fristen des § 3 Abs. 3 Satz 2 UIG zu erteilen. Eine un-

terbliebene Informationsgewährung ist nicht als stillschweigende Ablehnung zu verstehen. Einziges 

Rechtsmittel ist hier die Untätigkeitsklage nach § 75 VwGO.262 

5.3.3 Rechtsbehelfsbelehrung, § 5 Abs. 4 UIG 

Im Falle einer Ablehnungsentscheidung ist der antragstellenden Person eine Rechtsbehelfsbelehrung zu 

erteilen (§ 5 Abs. 4 UIG). In diesem Zusammenhang ist die Frist des § 58 VwGO zu beachten. Unabhän-

gig von der jeweils erforderlichen Form, ist die Schriftform für den Ablehnungsbescheid generell emp-

fehlenswert, da anderenfalls die Rechtmittelfrist nach § 58 Abs. 1 VwGO nicht zu laufen beginnt.  

Maßgeblicher Punkt der Rechtsmittelbelehrung ist die Nennung des statthaften Rechtsmittels. Generell 

richtet sich das erforderliche Rechtsmittel nach dem Rechtscharakter der informationspflichtigen 

Stelle.263 Aufgrund der abschließenden Rechtswegzuweisung des § 6 Abs. 1 UIG ist eine Klage nach 

dem UIG des Bundes vor dem zuständigen Verwaltungsgericht zu erheben.264 Die Rechtsschutzmög-

lichkeiten weisen je nach Bundesland eventuelle Besonderheiten auf, welche zu beachten sind.265  

Entscheidung einer informationspflichtigen Stelle i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 1 UIG 

Handelt es sich bei der informationspflichtigen Stelle um die Regierung oder andere Stellen der öffentli-

chen Verwaltung (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 UIG), ist statthaftes Rechtsschutzmittel das Widerspruchsverfah-

ren nach §§ 68 ff. VwGO. Nach § 6 Abs. 2 VwGO gilt dies auch, sofern die Entscheidung von einer 

obersten Bundesbehörde getroffen wurde. Die Anforderungen der diesbezüglichen Belehrung ergeben 

sich insbesondere aus § 70 VwGO. Demzufolge muss der Widerspruch innerhalb eines Monats, nach 

Bekanntgabe des Verwaltungsakts, schriftlich oder in elektronischer Form bei der Ausgangs- oder Wi-

derspruchsbehörde (§ 73 VwGO) erhoben werden. Bei einem Vorgehen gegen einen Beliehenen, ist 

der Widerspruch an die beleihende Behörde zu richten.266  

Im Falle eines erfolglosen Widerspruchs, ist eine Verpflichtungsklage auf Informationserteilung zu er-

heben.267 Die Klagefrist beträgt einen Monat, § 74 VwGO. Zuständig ist generell das Verwaltungsge-

richt; nicht die gerichtliche Zuständigkeit für die Vorhabenzulassung ist entscheidend, sondern die des 

Informationsanspruchs.268  

Einer Geltendmachung des Informationsanspruchs im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes steht 

in der Regel entgegen, dass bei Informationsherausgabe der im Klageverfahren geltend zu machende 

Anspruch auf Informationszugang endgültig erfüllt und die Hauptsache erledigt wäre.269 Von diesem 

                                                      

259 Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 5,Rn. 15 f. 
260 EuGH, Urt. v. 26.6.2003 – C-233/00, Rn. 96 ff. 
261 Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 231; EuGH, Urt. v. 21.4.2005 - C-186/04, Rn. 35. 
262 Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 5, Rn. 21 f. 
263 Siehe auch die umfassenden Formulierungsvorschläge: RdSchr. d. BMI v. 12.8.2013 – V II 1 – 132 120/6. 
264 Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 251; Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 5, Rn. 28 f. 
265 Siehe hierzu die landesrechtlichen Sonderregelungen § 4 LUIG; Art. 9 BayUIG; § 18a Berliner IFG; § 3 BbgUIG; § 3 BremUIG; 
§ 2 HmbUIG; § 9 HUIG; § 4 LUIG M-V; § 4 NUIG; § 3 UIG NRW; § 6 LUIG; § 6 SUIG; §§ 9 f. SächsUIG; § 2 UIG LSA; § 10 UIG 
LSA; § 6 ThürUIG. 
266 Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 5 Rn. 27, § 6, Rn. 6 ff. 
267 OVG Münster, Beschl. v. 27.6.2007 -8 B 920/07, Rn. 1, VGH Mannheim, Urt. v. 25.11.2008 – 10 S 2702/08, Rn. 17. 
268 BVerwG, Beschl. v. 12.6.2007 - 7 VR 1/07, Rn. 10. 
269 OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 19.7.2016 - 12 S 42.16, Rn. 2.  
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Grundsatz kann nur abgewichen werden, sofern dem Antragsteller ohne den die Hauptsache vorweg-

nehmenden vorzeitigen Informationszugang schwere und irreparable Nachteile unter Berücksichtigung 

des Gesetzeszwecks im vorbeschriebenen Sinn drohen.270 

Entscheidung einer informationspflichtigen Stelle i.S.d § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG 

Sofern die informationspflichtige Stelle eine natürliche oder juristische Person des Privatrechts ist, wel-

che öffentliche Aufgaben wahrnimmt oder öffentliche Dienstleistungen erbringt (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG), 

ist die Anwendung von § 6 Abs. 2 UIG umstritten. Anlass dessen ist, dass Privatrechtssubjekte grund-

sätzlich keine Verwaltungsakte erlassen können.271 Insofern ist es ebenfalls umstritten, ob das Vorver-

fahren (§§ 68 ff. VwGO) das statthafte Rechtsmittel ist, oder der Verwaltungsklageweg direkt bestrit-

ten werden muss.  

§ 6 Abs. 3 und 4 UIG sehen anstelle des Vorverfahrens eine Selbstüberprüfung der behördlichen 

Entscheidung vor.272 Die nochmalige Überprüfung muss innerhalb eines Monates beantragt werden 

(§ 6 Abs. 4 UIG). Sofern die Frist zur Antragstellung abgelaufen ist, obliegt es der behördlichen Ent-

scheidung, ob sie eine Prüfung vornimmt. Die Behörde selbst hat die Ergebnisse ihrer Prüfung innerhalb 

eines Monats mitzuteilen, § 6 Abs. 4 Satz 2 UIG. Die behördliche Überprüfung ist jedoch nur fakultativ 

und keine Voraussetzung für die Möglichkeit der Klageerhebung.273 

Statthafte Klageart für ein Vorgehen des Anspruchstellers ist vorliegend die allgemeine Leistungs-

klage auf Informationserteilung. Für diese gilt keine Klagefrist. Insbesondere § 74 Abs. 1 VwGO ist 

nicht anwendbar.274  

Exkurs: Rechtsschutzmöglichkeiten Dritter  

Bei der Informationsfreigabe ist beachtenswert, dass insbesondere im Rahmen von § 9 Abs. 1 und § 8 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG auch die Rechte Dritter berührt sein können. § 9 Abs. 1 Satz 3 UIG erfordert 

insbesondere eine Anhörung betroffener Dritter (Siehe Kapitel 5.2.2).  

Informationen dürfen in der Konsequenz grundsätzlich nur erteilt werden, wenn die Entscheidung auch 

ggü. dem Dritten bestandskräftig geworden ist. Neben der Anhörung des Dritten erfordert dies unter 

Umständen, dass dem Betroffenen die Möglichkeit gewährt wird, Rechtsschutz gegen die behördliche 

Entscheidung zu ersuchen. Die Bestandskraft der Entscheidung ggü. einem Dritten ist je nach Einzelfall 

unterschiedlich anzusetzen. Dies ist insbesondere beachtenswert, als dass eine Informationserteilung, 

welche die Rechte Dritter verletzt, eine Pflichtverletzung darstellen kann, welche im Rahmen eines 

Amtshaftungsanspruchs (§ 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG) relevant sein kann.275  

Die Entscheidung einer informationspflichtigen Stelle nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 UIG ist für den Dritten ein 

belastender Verwaltungsakt. Gegen diesen sind insofern zunächst ein Widerspruch (§ 68 Abs. 1 

VwGO) und im Anschluss eine Anfechtungsklage (§ 42 Abs. 1 Alt. 2 VwGO) die statthaften Rechtsmit-

tel. Diesen kommt aufschiebende Wirkung zu (§ 80 Abs.1 VwGO), sodass eine Informationserteilung 

bis zum Eintreten der Rechtskraft unterbleiben muss.276 Sofern die herausgebende Behörde in diesem 

Fall die sofortige Vollziehung der Informationsherausgabe angeordnet hat (§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 

VwGO), kann der Betroffene dagegen im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes (§§ 80a, 80 Abs. 5 

VwGO) vorgehen. Da in diesem Fall durch die Informationsherausgabe unumkehrbare Folgen geschaf-

fen würden, wird im Rahmen der gerichtlichen Überprüfung in der Regel nicht nur eine summarische 

                                                      

270 OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 18.2.2014 -  12 S 124.13, Rn. 5. 
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273 Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 253. 
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Prüfung erfolgen. Vielmehr gebietet der Gedanke des effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 GG), 

dass ausnahmsweise auch im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes eine umfassende Prüfung des 

Sach- und Rechtsstandes erfolgt. Sollte dies für das zuständige Gericht nicht möglich sein, sollte die 

Unumkehrbarkeit der Herausgabe zumindest im Rahmen der Interessenabwägung hinreichend Gewicht 

finden. Dieser Gedanke führt dazu, dass in der praktischen Anwendung eine vorzeitige Informationser-

teilung in der Regel wohl nur bei sehr eindeutigem Informationsanspruch oder bei schweren Nachteilen 

einer unterlassenen Informationserteilung erfolgen wird.277 

Gegen eine Entscheidung einer informationspflichtigen Stelle nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 UIG ist kein Vor-

verfahren vorgesehen. Vielmehr müsste ein betroffener Dritter eine allgemeine Leistungsklage auf Un-

terlassen der Informationsherausgabe stellen. Da der allgemeinen Leistungsklage keine aufschiebende 

Wirkung zukommt, ist hier zugleich ein Antrag im einstweiligen Rechtsschutz (§ 123 VwGO) zu stel-

len.278 

Das Wichtigste in Kürze 

 Die Ablehnung eines Informationsbegehrens kann dieses ganz oder nur in Teilen betreffen. 

 Auch wenn das UIG keine besondere Form für eine Ablehnung vorsieht, ist die Schriftform für den 

Ablehnungsbescheid generell empfehlenswert. Auf diesem Weg wird die Rechtmittelfrist nach 

§ 58 Abs. 1 VwGO in Gang gesetzt. 

 Der Ablehnungsbescheid muss die tragenden Erwägungen, die zur Ablehnung im konkreten Ein-

zelfall geführt haben, darlegen. Es verbieten sich insofern standardisierte Begründungen. 

 Wesentlicher Teil des Ablehnungsbescheids ist die Rechtsmittelbelehrung. Diese richtet sich nach 

dem Rechtscharakter der jeweiligen informationspflichten Stelle. 

6. Kosten der Informationsbereitstellung 

Für die Bereitstellung von Informationen können Kosten erhoben werden. So steht es öffentlichen und 

privaten informationspflichtigen Stellen frei für die Übermittlung von Informationen Gebühren und 

Auslagen zu erheben (§ 12 UIG). Die Norm basiert auf Art. 5 UIRL. Danach dürfen die Gebühren insbe-

sondere eine angemessene Höhe nicht überschreiten. Die Kostenbemessung soll sich in der Regel am 

anfallenden Verwaltungsaufwand orientieren. Gleichzeitig soll die Gebührenhöhe den Informationsan-

spruch des § 3 Abs. 1 UIG nicht unverhältnismäßig begrenzen. § 12 UIG ist damit eine sehr praxisrele-

vante Norm, welche dazu dient, die Interessen der informationspflichtigen Behörde und des Antragstel-

lers in Ausgleich zu bringen.279 

Von seiner Systematik her regelt § 12 Abs. 1 UIG die grundsätzliche Gebührenpflicht und eventuelle 

Ausnahmen davon. In § 12 Abs. 2 UIG wird die Bemessungsgrundlage hierfür festgelegt. § 12 Abs. 4 

UIG überträgt diese Regelungen auf privatrechtliche informationspflichtige Stellen. Nach § 12 Abs. 3 

UIG enthält eine Ermächtigungsgrundlage für die Bundesregierung, die Information, wie entstehende 

Kosten im Rahmen einer Rechtsverordnung festzulegen sind und damit weiter auszuführen. 

6.1 Anlass der Kostenpflicht 

§ 12 Abs. 1 Satz 1 UIG statuiert für die Informationsübermittlung nach dem UIG durch eine informati-

onspflichtige Stelle eine grundsätzliche Kostenpflicht.  
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OVG 12 S 124/13, Rn. 4 ff.; OVG Magdeburg, Beschl. v. 29.7.2016 - 2 M 14/16, Rn. 28 ff. 
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Anknüpfungspunkt der Kostenpflicht ist die »Übermittlung von Informationen«. Die Übermittlung ist 

nach dem Gesetzeszweck begrifflich weit zu verstehen und umfasst sowohl die Übermittlung als solche 

wie auch vorbereitende Handlungen wie beispielsweise die Recherche, Prüfung und Bearbeitung der 

Informationen. Kosten können ebenfalls erhoben werden, wenn die Informationen auf andere Weise 

oder nur teilweise gewährt werden.280 Auch die Kommunikation mit dem von einer Informationsher-

ausgabe potentiell betroffenen Rechtsinhaber kann unter Umständen kostenpflichtig sein.281 

Das Weiterreichen einer Informationsanfrage oder die Kommunikation mit dem Antragsteller sind hinge-

gen nicht gebührenpflichtig.282 Ebenfalls nicht unter die Kostenpflicht fallen Leistungen, die keinen spezi-

fischen Bezug zum konkreten Informationsbegehren haben. Das gilt bspw. für Aufwendungen der Be-

hörde im Rahmen ihrer allgemeinen, antragsunabhängigen Aufgabenerfüllung in Form der Ausgaben 

für die Sammlung und Systematisierung von Daten oder für die räumliche Unterbringung oder auch die 

Pflege einer Datenbank für erwartete Informationsanfragen.283  

Die Ablehnung eines Antrags ist ebenso wenig kostenpflichtig284 wie die Rücknahme eines Antrags (§ 12 

Abs. 3 Satz 2 UIG i.V.m. § 10 Abs. 1 Nr. 3 Bundesgebührengesetz (BGebG). 

6.2 Ausnahmen von der Kostenpflicht 

Die Kostenpflicht besteht nicht ausnahmslos. Sie gilt nicht für die Erteilung mündlicher und einfacher 

schriftlicher Auskünfte, die Einsichtnahme in Umweltinformationen vor Ort, Maßnahmen und Vorkeh-

rungen nach § 7 Absatz 1 und 2 sowie die Unterrichtung der Öffentlichkeit nach den §§ 10 und 11, 

§ 12 Abs. 1 Satz 2 UIG. 

Die Erteilung mündlicher und einfacher schriftlicher Auskünfte ist nach dem UIG kostenfrei. Das 

Gegenteil hierzu ist nach der Umweltinformationsgebührenverordnung (UIGGebV) die umfassende 

schriftliche Auskunft, welche gebührenpflichtig ist. Eine einfache Abschrift ist insofern dann gegeben, 

wenn der personelle und sachliche Verwaltungsaufwand von geringem Aufwand ist oder es sich um 

eine inhaltlich einfache Anfrage handelt.285 Dabei kann es sich um die Einsichtnahme in Register oder 

Karteien mit einem Zeitaufwand von ca. einer Stunde handeln.286 Auch die Erstellung weniger Dupli-

kate wird von der UIGGebV selbst als kostenfrei eingestuft. 

Im Falle der tatsächlichen Einsichtnahme vor Ort bleibt die Kostenfreiheit auch im Falle von umfang-

reicheren Vorbereitungsmaßnahmen erhalten. Anders ist dies zu bewerten, sofern damit die Erstellung 

mehrerer Duplikate oder die Einsichtnahme in nicht vom UIG erfassten Informationen handelt.287 

Ebenfalls kostenfrei sind die Umweltinformationen, sofern es Maßnahmen und Vorkehrungen nach 

§ 7 Abs. 1 und 2 UIG dient und dies den Zugang zu Umweltinformationen unterstützt. Zugleich ist 

auch die Verbreitung von Umweltinformationen und der Umweltzustandsbericht bei einer Einsicht-

nahme nach den §§ 10, 11 UIG nicht kostenpflichtig. 
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https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2007/9_A_4544_04beschluss20070718.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169183&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3956196
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=44676&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3731257
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2009/9_A_2428_08beschluss20090218.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2011/9_A_2184_08beschluss20111205.html


36  |  Zugang zu Umweltinformationen 

 

 

6.3 Umfang der Kostenpflicht 

Kosten im Sinne des § 12 Abs. 1 UIG sind Gebühren und Auslagen. § 12 Abs. 1 Satz 1 UIG selbst ist keine 

ausreichend bestimmte Rechtsgrundlage zur Erhebung von Gebühren und Auslagen. Aufgrund dessen 

werden die Kosten für die Informationsherausgabe durch eine öffentliche Stelle (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 UIG) im 

Wege einer Rechtsverordnung erhoben (§ 12 Abs. 3 UIG). Dabei handelt es sich um die UIG-Gebühren-

verordnung (UIGGebV).  

Die konkrete Höhe von Auslagen und Gebühren bemisst sich nach der Anlage des UIGGebV zum Ge-

bühren- und Auslagenverzeichnis. Fehlende Regelungen im UIG und der UIGGebV werden durch das 

Bundesgebührengesetz ergänzt. Darunter fallen insbesondere Kosten für die Rechtsform einer Ent-

scheidung, die Begründung und diesbezüglicher Rechtsschutz.288 

6.3.1 Gebühren 

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die aus Anlass individuell zurechenbarer, öffentli-

cher Leistungen dem Gebührenschuldner durch eine öffentlich-rechtliche Norm oder sonstige hoheitli-

che Maßnahme als Gegenleistung auferlegt werden und dazu bestimmt sind, in Anknüpfung an diese 

Leistungen deren Kosten ganz oder teilweise zu decken.289 Ihre Bemessung erfolgt nach § 1 Abs. 1, 2 

UIG und der Anlage zum Gebühren- und Auslagenverzeichnis. Nur besonders aufwändige Maßnahmen 

können mit bis zu 500 Euro zu Buche schlagen. Zu beachten ist, dass es sich hierbei nicht um eine Kap-

pungsgrenze handelt, die schnell erreicht sein kann. Es handelt sich vielmehr um einen Gebührenrah-

men, der nur in besonders umfänglichen Verfahren ausgeschöpft werden soll.290  

Für Gebühren ist zudem § 12 Abs. 2 UIG zu beachten. Nach dieser Norm sollen Gebühren auch unter 

Berücksichtigung des Verwaltungsaufwands so bemessen sein, dass der Informationsanspruch wirksam 

wahrgenommen werden kann. Maßstab für die Gebührenerhebung ist danach vom Grundsatz her der 

Verwaltungsaufwand. Nach dem Kostendeckungsprinzip, soll die Gebühr an dem Arbeitsaufwand 

der Behörde bemessen werden.291 Der Verwaltungsaufwand muss nicht genau ermittelt werden. Damit 

ist eine exakte Berechnung nicht erforderlich. Die angesetzte zeitliche Inanspruchnahme der Bedienste-

ten muss jedoch nachvollziehbar und plausibel dargelegt werden.292 Anstelle des tatsächlichen Auf-

wands, kann sich auch an den Verwaltungskosten orientiert werden.293  

Nach § 12 Abs. 2 UIG soll die Kostendeckung jedoch nicht strikt sein. Sie soll insbesondere nicht die 

Inanspruchnahme des Informationsbegehrens verhindern. Sie darf vor allem nicht prohibitiv wirken. 

Vielmehr muss die Gebühr in angemessener Höhe angesetzt werden. Dies erfordert eine Einzelfallent-

scheidung, welche die Interessen und die Situation des Antragstellers berücksichtigt.294 Sofern die Ge-

bührenhöhe für den Antragsteller die Wirkung hat, ihn von der Antragstellung abzuhalten, ist sie in ih-

rer Höhe zu reduzieren. Nach § 2 UIGGebV kann aus Billigkeitsgründen auf die Gebührenerhebung 

verzichtet werden. Dies kann u.a. bei Anträgen von Umwelt- oder anerkannten Naturschutzverbänden 

der Fall sein.295 Als Bemessungsgrundlage kann auch der wirtschaftliche Wert der Umweltinformatio-

nen für die antragstellende Person herangezogen werden.296 In der Praxis üblich ist das Verlangen eines 

Gebührenvorschusses. In diesem Zusammenhang darf auch auf den Gebührenhöchstsatz verwiesen 

                                                      

288 Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 242. 
289 BVerfG, Urt. v. 6.2.1979 – 2 BvL 5/76, B II. 1. 
290 Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 240. 
291 OVG Bautzen, Beschl. v. 28.3.2003 - 5 B 61/02, S. 4; BVerwG, Urt. v. 27.3.2000 - 7 C 25/98, NVwZ 2000, 913 (914 f.). 
292 VG Aachen, Urt. v. 11.5.2004 - 7 K 689/00, Rn. 65. VG Karlsruhe, Urt. v. 21.1.2014 – 4 K 3315/11, Rn. 36. 
293 Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 12 Rn. 27. 
294 Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 241; EuGH, Urt. v. 9.9.1999, C-217/97, Rn. 44 ff. 
295 Schrader, Aarhus-Handbuch, 2018, § 1, Rn. 241; BT-Drs. 15/3406, S. 22. 
296 BT-Drs. 15/3406, S. 22. 

http://www.verkehrslexikon.de/Texte/Rspr8661.php
https://www.justiz.sachsen.de/ovgentschweb/documents/5B61_02.pdf
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/vg_aachen/j2004/7_K_689_00urteil20040511.html
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=17974
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=44676&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3731257
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/034/1503406.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/034/1503406.pdf


Zugang zu Umweltinformationen  |  37 

 

 

werden, sofern dies keine abschreckende Wirkung hat.297 Sofern der Antragsteller keinen Grund an-

gibt, ist im Zweifel die fehlende wirtschaftliche Bedeutung für den Antragsteller anzunehmen. Ande-

renfalls trägt die informationspflichtige Stelle die Darlegungslast.298  

6.3.2 Auslagen 

Auslagen sind gegenständliche Aufwendungen der Verwaltung, die nicht unter den Gebührenbegriff 

fallen und dennoch erstattungsfähig sind, weil sie im Zusammenhang mit der Leistung erbracht wer-

den. Beispielhaft zu nennen sind Portokosten, die Herstellung von Duplikaten und besondere Herstel-

lungs- oder Verpackungskosten. 299 Die konkrete Höhe der Auslage bemisst sich nach § 1 Abs. 3 UIG-

GebV i.V.m der Anlage zum Gebühren- und Auslagenverzeichnis.  

6.3.3 Kosten privater informationspflichtiger Stellen 

§ 12 Abs. 4 UIG enthält eine Sondervorschrift für die Kostenerhebung privater informationspflichtiger 

Stellen. Aufgrund mangelnder hoheitlicher Befugnisse können sie grundsätzlich keine eigenen Gebüh-

renbescheide erlassen und unterliegen damit nicht den Bestimmungen des Verwaltungskostenrechts. 

Insofern sieht § 12 Abs. 4 UIG vor, dass die Grundsätze des § 12 Abs. 1, 2 UIG und das Gebührenrecht 

des UIGGebV Anwendung finden.300  

Die Kosten werden in der Regel durch die informationspflichtige Stelle per Rechnung geltend gemacht. 

Sofern trotz Mahnung keine Zahlung des Antragstellers erfolgt, kann die informationspflichtige Stelle 

unter Umständen Leistungsklage vor dem zuständigen Verwaltungsgericht erheben.301 

Das Wichtigste in Kürze 

 Die Bereitstellung von Informationen löst die Kostenpflicht nach dem UIG aus. Dies umfasst  

vielzählige Handlungen wie bspw. Recherche, Prüfung und Bearbeitung der Informationen. 

 Erhoben werden Kosten nach Maßgabe der Umweltinformationsgebührenverordnung. Die  

Kostenhöhe soll den Antragsteller nicht von der Antragstellung als solche abhalten. 

 Die Kostenpflicht besteht nicht ausnahmslos. Sie gilt insbesondere nicht für die Erteilung  

mündlicher und einfacher schriftlicher Auskünfte. 

 

 

 

 
  

                                                      

297 Schrader, Aarhus-Handbuch 2018, § 1, Rn. 244. 
298 Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 12, Rn. 30 f. 
299 BT-Drs. 15/3406, S. 22; Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 12 Rn. 11. 
300 BT-Drs. 15/4243, S. 18. 
301 Reidt/Schiller, Landmann/Rohmer, UmweltR, 90. EL, 2019, § 12 Rn. 39. 
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7. Fazit  

25 Jahre Rechtsprechung rund um das Thema der Umweltinformationen zeigt, wie vielgestaltig und 

zuweilen komplex die Auseinandersetzung mit dieser Rechtsmaterie ist. Das Umweltinformationsgesetz 

ist immer noch eine vergleichsweise »junge« Vorschrift, der erst durch zunehmende Verwaltungspraxis 

und Judikatur zusätzliche Konturen verliehen werden.  

Der Gesetzgeber hat über die Jahre mit dem Umweltinformationsgesetz eine Regelungssystematik ge-

schaffen, welche den Balance-Akt zwischen den diversen Interessenlagen von Antragsteller, informati-

onspflichtiger Stelle und privatem Dritten versucht in Ausgleich zu bringen. Vornehmlicher Zweck des 

Umweltinformationsgesetzes ist es dabei, das Umweltbewusstsein der Öffentlichkeit und deren Beteili-

gung an Verwaltungsverfahren zu fördern. Umweltinformationen sollen hierfür eine solide Tatsachen-

grundlage schaffen. Zugleich werden diesem Anspruch dort Grenzen gesetzt, wo behördliche und pri-

vate Interessen in zu starkem Maße beeinträchtigt werden.  

Doch über seinen Sinn und Zweck hinaus ist das Umweltinformationsgesetz eine stark europäisch ge-

prägte Rechtsmaterie. Als solche bedeutet sie zugleich einen Paradigmenwechsel für das deutsche Ver-

waltungsrecht. Der erweiterte Informationszugang, welchen das Umweltinformationsgesetz mit sich 

bringt, fordert zuweilen ein Umdenken in der bisherigen Verwaltungstätigkeit. Mit zunehmender Praxis 

und Erfahrung werden weitere offene Fragestellungen beantwortet und »weiße Flecken« rund um die 

Thematik von Umweltinformationen geschlossen werden. 

Die bisherige Judikatur zeigt bereits jetzt, dass die behördliche Praxis im Hinblick auf Umweltinformatio-

nen umfangreich ist und durch die Rechtsprechung mit Blick auf viele Aspekte ausdifferenziert wurde. 

Die zunehmende Detailschärfe des Umweltinformationsgesetzes erleichtert die Rechtsfindung in diesem 

Bereich und dient dazu, die divergierenden Interessen der Beteiligten auszugleichen. Dennoch gibt es 

eine Vielzahl an Fragestellungen und Herausforderungen, womit der Verwaltungspraxis rund um die 

Umweltinformationen auch in Zukunft Anlass für rechtliche Fragestellungen gegeben wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fachagentur Windenergie an Land e. V.

Fanny-Zobel-Straße 11 I 12435 Berlin 
T + 49 30 64 494 60 - 60 I F + 49 30 64 494 60 - 61 
post @ fa-wind.de I www.fachagentur-windenergie.de

mailto:post%40fa-wind.de?subject=Zugang%20zu%20Umwelt%C2%ADinformationen%20-%20Eine%20%C3%9Cbersicht%20der%20aktuellen%20Rechtsprechung

